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1    Rechtsgrundlagen  
    

1.1  Baugesetzbuch 

 

 (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 
(BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.07.2017 
(BGBl. I S. 2808) 

    

1.2  Baunutzungsverordnung  (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 
(BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.05.2017 
(BGBl. I S. 1057)  

    

1.3  Planzeichenverordnung  (PlanZV) in der Fassung vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057); die 
im nachfolgenden Text zitierten Nummern beziehen sich auf den An-
hang zur PlanZV 

    

1.4  Landesbauordnung für 
Baden-Württemberg 

 (LBO) in der Fassung vom 05.03.2010 (GBl. S. 357, ber. S. 416), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 23.02.2017 (GBl. S. 99)   

    

1.5  Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg 

 (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBl. 
S. 796), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.12.2016 (GVBl. 
S. 335) 

    

1.6  Bundesnaturschutzgesetz   (BNatSchG) in der Fassung vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 17.08.2017 (BGBl. I S. 3202) 

    

1.7  Naturschutzgesetz Ba-
den-Württemberg 

 (NatSchG Baden-Württemberg) vom 23.06.2015 (GBl. 2015 
S. 585) 
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2    Planungsrechtliche Festsetzungen (PF) Zeichener-
klärung 

    

2.1    Allgemeines Wohngebiet  

Die Nutzungen nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO (die der Versorgung 
des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften so-
wie nicht störende Handwerksbetriebe) können nur ausnahmswei-
se zugelassen werden (§ 1 Abs. 5 BauNVO). 

Fernmeldetechnische Hauptanlagen sowie Haupt- oder Nebenanla-
gen zur Erzeugung von Energie durch Windkraft nach § 4 Abs. 3 Nr. 
2 BauNVO bzw. § 14 Abs. 2 BauNVO sind nicht zulässig (§ 1 Abs. 
5 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 9 BauNVO). Die Zulässigkeit von fern-
meldetechnischen Nebenanlagen im Sinne von § 14 Abs. 2 BauNVO 
wird dahingehend modifiziert, dass Mobilfunkanlagen unzulässig 
sind (§ 14 Abs. 2 BauNVO, § 1 Abs. 6 i.V.m. Abs. 9 BauNVO). 

Die Nutzungen nach § 4 Abs. 3 Nrn. 3-5 BauNVO (Anlagen für Ver-
waltungen, Gartenbaubetriebe, Tankstellen) werden nicht Bestand-
teil des Bebauungsplanes (§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO).  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 4 BauNVO; Nr. 1.1.3. PlanZV; siehe 
Planzeichnung) 

    

2.2  GRZ .... 

 

 Grundflächenzahl als Höchstmaß  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr. 1 und § 19 Abs. 1 BauNVO; 
Nr. 2.5. PlanZV; siehe Typenschablonen) 

    

2.3  Überschreitung der 
Grundfläche  

 Die zulässige Grundfläche darf neben der in § 19 Abs. 4 Satz 2 
BauNVO getroffenen Vorschrift durch nicht vollflächig versiegelte 

 Stellplätze und 

 Zufahrten zu Stellplätzen und Garagen  

um weitere 50 % überschritten werden. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 19 Abs. 4 BauNVO) 

    

 

WA 
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2.4  Z .... 

 

 Zahl der Vollgeschoße als Höchstmaß  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr. 3 u. § 20 Abs. 1 BauNVO; 
Nr. 2.7. PlanZV; siehe Typenschablonen) 

    

2.5  WH .... m ü. NN 

 

 Maximale traufseitige Wandhöhe über NN 

Die maximale traufseitige Wandhöhe über NN darf an keiner Stelle 
des Hauptgebäudes den festgesetzten Wert überschreiten und wird 
wie folgt gemessen: 

 bei Hauptgebäuden mit Satteldach bzw. Walmdach am Schnitt-
punkt der Außenwand (außen) mit der Dachhaut (außen)  

 bei Hauptgebäuden mit Pultdach an der Seite der Dachtraufe 
(niedrigere Seite der beiden horizontal verlaufenden Dachab-
schluss-Seiten) am Schnittpunkt der Außenwand (außen) mit 
der Dachhaut (außen); Hauptgebäude weisen dann ein Pultdach 
auf, wenn mindestens 75 % ihrer Dach-Ebenen parallel sind. 

Sofern zulässige Widerkehre, Zwerchgiebel oder Dachaufbauten im 
Bereich des Schnittpunktes der Außenwand mit der Dachhaut lie-
gen, ist die Verbindungslinie zwischen den nächst gelegenen ent-
sprechenden Schnittpunkten außerhalb solcher Bauteile maßgeb-
lich. 

Bei Gebäuden, die im Umgriff von zwei unterschiedlichen Festset-
zungen zur "WH über NN" liegen, ist eine "effektive WH über NN" 
entsprechend den Anteilen der Traufen, die in dem jeweiligen Be-
reich liegen, durch lineare Interpolation zu ermitteln.  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr. 4 u. § 18 Abs. 1 BauNVO; 
Nr. 2.8. PlanzV; siehe Planzeichnung) 

    

2.6  FH .... m ü. NN 

 

 Maximale Firsthöhe über NN 

Die maximale Firsthöhe über NN darf an keiner Stelle des Haupt-
gebäudes den festgesetzten Wert überschreiten und wird wie folgt 
gemessen: 

 bei Hauptgebäuden mit Satteldach bzw. Walmdach am höchs-
ten Punkt des Firstes  

 bei Hauptgebäuden mit Pultdach an der höchsten Stelle der 
Dachkonstruktion (einschließlich Dachüberstand) mit folgender 
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Maßgabe: der festgesetzte Wert muss um 1,25 m unterschritten 
werden; Hauptgebäude weisen dann ein Pultdach auf, wenn 
mindestens 75 % ihrer Dach-Ebenen parallel sind. 

Bei Gebäuden, die im Umgriff von zwei unterschiedlichen Festset-
zungen zur "FH über NN" liegen, ist eine "effektive FH über NN" 
entsprechend den Anteilen des Firstes, die in dem jeweiligen Bereich 
liegen, durch lineare Interpolation zu ermitteln.  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr. 4 u. § 18 Abs. 1 BauNVO; 
Nr. 2.8. PlanzV; siehe Planzeichnung) 

    

2.7  o  Offene Bauweise  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; § 22 Abs. 1 BauNVO; Nr. 3.1. PlanZV; siehe 
Typenschablonen) 

    

2.8    Nur Einzel- und/oder Doppelhäuser zulässig  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; § 22 Abs. 2 BauNVO; Nr. 3.1.4. PlanZV; 
siehe Typenschablonen) 

    

2.9    Baugrenze 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; § 23 Abs. 1 u. 3 BauNVO; Nr. 3.5. PlanZV; 
siehe Planzeichnung) 

    

2.10   Richtung der Firstseiten 
von Pultdach-Hauptge-
bäuden 

 Hauptgebäude mit Pultdach sind so zu errichten, dass die Senk-
rechte auf die Firstseite (d.h. die höhere der traufseitigen Wände) 
um mindestens 70° von der Nordrichtung abweicht (vgl. hierzu auch 
Skizze in der Begründung).  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 

    

2.11    Umgrenzung von Flächen für Garagen und/oder Carports; Gara-
gen und/oder Carports sind nur innerhalb dieser Flächen (und in-
nerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen) zulässig. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB; § 12 BauNVO; Nr. 15.3. PlanzV; siehe 
Planzeichnung) 

ED 

GA 
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2.12  Nebenanlagen und sons-
tige bauliche Anlagen 
außerhalb der überbau-
baren Grundstücksfläche 

 

 In dem Baugebiet sind die gemäß § 14 BauNVO zulässigen Neben-
anlagen und nicht überdachte Stellplätze auch außerhalb der über-
baubaren Grundstücksflächen bzw. außerhalb der Flächen für Gara-
gen und/oder Carports zulässig. 

Für folgende Nebenanlagen wird die Zulässigkeit im Besonderen be-
stimmt: 

 Nebengebäude (keine Garagen): max. 40 m3 Brutto-Rauminhalt 
(außen), max. 16,00 m2 Grundfläche und max. 3,25 m Gesamt-
höhe (höchste Stelle gegenüber dem natürlichen Gelände); die 
Summe der Brutto-Rauminhalte dieser Nebengebäude je Grund-
stück darf pro Grundstück bei Einzelhäusern und Doppelhäusern 
75 m3 und bei Hausgruppen 50 m3 nicht überschreiten. 

 nicht überdachte Wasserbecken: max. 100 m3 Beckeninhalt; 
max. Größe 5 % der Grundstücksfläche (im Sinne des § 19 Abs. 3 
BauNVO); zulässig nur in einem Bereich mit mindestens 2,50 m 
Abstand zur Grundstücksgrenze. 

 thermische Solar- und Fotovoltaikanlagen: max. Summe der 
nutzbaren Fläche (senkrechte Projektion auf die jeweilige An-
lage) 3 % der jeweiligen Grundstücksfläche (im Sinne des § 19 
Abs. 3 BauNVO); zulässig nur in einem Bereich mit mindestens 
2,50 m Abstand zur Grundstücksgrenze; die Anlagen sind auch 
in Verbindung mit einem Nebengebäude zulässig. 

Die Zulässigkeit von fernmeldetechnischen Nebenanlagen im Sinne 
von § 14 Abs. 2 BauNVO wird dahin gehend modifiziert, dass Mo-
bilfunkanlagen unzulässig sind (§ 14 Abs. 2 BauNVO, § 1 Abs. 6 
i.V.m. Abs. 9 BauNVO). 

Ferner werden Nebenanlagen zur Erzeugung von Energie durch 
Windkraft gemäß § 14 Abs. 2 BauNVO ausgeschlossen (§ 14 Abs. 2 
BauNVO, § 1 Abs. 6 i.V.m. Abs. 9 BauNVO). 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB; §§ 12, 14 u. 23 BauNVO) 

2.13  E.../D... Wo  Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden; die 
Differenzierung nach Bauweise bzw. Zuordnung ist wie folgt be-
stimmt: 

    E... als max. Wohnungsanzahl pro Einzelhaus (als Wohnge-
bäude) 
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    D... als max. Wohnungsanzahl pro Doppelhaushälfte (als Wohn-
gebäude) 

   (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB; siehe Typenschablonen) 

    

2.14    Sichtflächen für den fließenden Verkehr; innerhalb der Fläche 
muss eine uneingeschränkte Sicht jeweils zwischen 0,80 m und 
2,50 m über Fahrbahn-Oberkante gewährleistet sein. Einzelne 
Bäume (Hochstämme mit Ast-Ansatz über 2,80 m) sind zulässig. 

Die Bemaßung bezieht sich auf die Schenkel-Längen in Metern (ab 
Einmündungsachse bzw. Fahrbahnrand); 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB; siehe Planzeichnung) 

    

2.15    Verkehrsflächen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB; Nr. 6.1. PlanZV; siehe Planzeichnung)  

    

2.16    Verkehrsfläche als Begleitfläche; für Straßenbegleitgrün, Stell-
plätze, Randflächen (z.B. Schotter-Rasen, Rasenpflaster etc.). 

In den Bereichen, die für Grundstückszufahrten erforderlich sind, 
können diese Flächen unterbrochen und befestigt werden. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB; siehe Planzeichnung) 

    

2.17    Einzelner Stellplatz in der öffentlichen Verkehrsfläche;  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB; siehe Planzeichnung) 

    

2.18    Straßenbegrenzungslinie mit Bemaßung für das Regelprofil; äu-
ßere Umgrenzung aller Verkehrsflächen (Bemaßung beispielhaft 
aus der Planzeichnung)  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB; Nr. 6.2. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.19    Haupt-Versorgungsleitungen unterirdisch, hier 0,4-kV-Erdkabel 
der EnBW mit der Festsetzung eines Leitungsrechtes zu Gunsten des 
Versorgungsträgers; innerhalb des Schutzstreifens sind unzulässig:  

70 

 
 3

 

5,50 

1,
50

 
1,

50
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 bauliche Anlagen (z.B. auch Dauerstellplätze) 

 über die Bodenarbeiten der landwirtschaftlichen Nutzung hinaus 
gehende Erdarbeiten 

 Anpflanzen von Bäumen und tief wurzelnden Sträuchern 

 Lagerung schwer transportabler Materialien 

 sonstige Einwirkungen, die den Betrieb oder die Sicherheit der 
Leitung beeinträchtigen können 

 Anpflanzen von Gehölzen über 5,00 m Höhe (max. natürliche 
Wuchshöhe 5,00 m) 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 13, 21 u. 25 BauGB in Verbindung mit § 9 Abs. 6 
BauGB; Nr. 8. PlanzV; siehe Planzeichnung) 

    

2.20  Unterirdische Bauweise 
von Niederspannungslei-
tungen 

 Niederspannungsleitungen sind ausschließlich in unterirdischer 
Bauweise zulässig.  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB) 

    

2.21  Behandlung von Nieder-
schlagswasser in dem 
Baugebiet 

 

 In dem Baugebiet ist Niederschlagswasser (Dach- und Oberflächen-
wasser) im Trennsystem abzuleiten. Das Niederschlagswasser (Re-
genwasser) ist über die öffentlichen Regenwasserkanäle dem Re-
tentionsbereich zuzuführen.  

Für alle baukonstruktiven Elemente, die großflächig mit Nieder-
schlagswasser in Berührung kommen (z.B. Dachdeckungen, jedoch 
nicht Rinnen, Fallrohre, Geländer etc.) sind Oberflächen aus Zink, 
Titan-Zink, Kupfer oder Blei unzulässig, sofern diese Oberflächen 
nicht mit geeigneten anderen Materialien (z.B. Kunststoffbeschich-
tung) dauerhaft gegen Niederschlagswasser abgeschirmt werden. 

Schädliche Verunreinigungen des abzuleitenden Niederschlagswas-
ser oder eine Vermischung mit Schmutzwasser sind unzulässig. 

Das Ableiten von Schicht- und Grundwasser durch Drainagen über 
die Schmutz- oder Mischwasserkanalisation ist unzulässig. 

Das Ableiten von Schicht- und Grundwasser durch Drainagen über 
die Regenwasserkanalisation ist ohne gesonderte wasserrechtliche 
Genehmigung grundsätzlich unzulässig.  
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Das Niederschlagswasser der Grundstücke mit Anschluss an die Reh-
straße bzw. an die Hirschstraße ist über die öffentliche Mischwas-
serkanalisation anzuleiten. 

(§ 9 Abs. 1 Nrn. 14 u. 20 BauGB) 

    

2.22    Retentionsfilterbecken  

In dem Retentionsfilterbecken ist Niederschlagswasser von öffentli-
chen Verkehrsflächen und von privaten Grundstücken zurück zu hal-
ten und über die belebte Bodenzone zu behandeln. Der Bereich ist 
als naturnahes Retentionsbecken mit natürlichen Böschungswinkeln 
anzulegen. Ein Dauerstau ist nicht zulässig. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB; Nr. 10.2. PlanzV; siehe Planzeichnung) 

    

2.23    Öffentliche Grünfläche als Ortsrandeingrünung 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB; Nr. 9. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.24    Öffentliche Grünfläche als Retentionsbereich 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB; Nr. 9. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.25    Öffentliche Grünfläche als Waldrand  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB; Nr. 9. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.26  Maßnahmen zum Schutz, 
zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Natur und 
Landschaft 

 

 Für die Außenbeleuchtung sind nur mit Lichtstrahl nach unten ge-
richtete, vollständig insektendicht eingekofferte (staubdichte) LED-
Lampen oder nach dem Stand der Technik vergleichbare insekten-
schonende Lampentypen mit einer max. Lichtpunkthöhe von 4,50 m 
über der Geländeoberkante zulässig. 

Es sind nur Photovoltaik-Module zu verwenden, die weniger als 6 % 
polarisiertes Licht reflektieren (je Solarglasseite 3 %). 

Die Maßnahmen bzw. Vorschriften sind im gesamten Geltungsbe-
reich durchzuführen bzw. zu beachten. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

R 
71

Öffentliche Grünfläche 

Öffentliche Grünfläche 

Öffentliche Grünfläche 
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2.27  Bodenbeläge in dem 
Baugebiet 

 In dem Baugebiet (private Grundstücke) sind für  

 Stellplätze und 

 Zufahrten und andere untergeordnete Wege 

ausschließlich wasserdurchlässige Beläge (z.B. in Splitt verlegtes 
Pflaster mit Rasenfuge, Drainfugenpflaster, Rasengittersteine, 
Schotterrasen, Kiesflächen) zulässig. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

    

2.28    Geh-, Fahr-, oder Leitungsrecht 1 zu Gunsten der Anlieger der 
geplanten Grundstücke Nr. 28 - 30. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB; Nr. 15.5. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.29    Leitungsrecht 2 zu Gunsten der Versorgungsträger. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB; Nr. 15.5. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.30    Zu pflanzender Baum, verbindlicher Standort, der innerhalb der 
jeweiligen Verkehrsfläche als Begleitfläche um bis zu 3,00 m ver-
schiebbar ist; es sind ausschließlich Gehölze aus der Pflanzliste 1 zu 
"Pflanzungen in den öffentlichen Flächen" zu verwenden. Der Baum 
ist bei Abgang durch eine entsprechende Neupflanzung zu ersetzen. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB; Nr. 13.2. PlanzV; siehe Planzeichnung) 

    

2.31    Zu pflanzender Baum, variabler Standort innerhalb der jeweili-
gen öffentlichen Grünfläche; es sind ausschließlich Gehölze aus der 
Pflanzliste 2 bzw. 3 zu "Pflanzungen in den öffentlichen Flächen" 
zu verwenden. Der Baum ist bei Abgang durch eine entsprechende 
Neupflanzung zu ersetzen. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB; Nr. 13.2. PlanzV; siehe Planzeichnung) 

    

2.32    Zu pflanzende Sträucher, variabler Standort innerhalb der jewei-
ligen öffentlichen Grünfläche; es sind ausschließlich Gehölze aus der 
Pflanzliste 2 bzw. 3 zu "Pflanzungen in den öffentlichen Flächen" 

GR/FR/LR 1 

LR 2 
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zu verwenden. Die Sträucher sind bei Abgang durch entsprechende 
Neupflanzungen zu ersetzen. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB; Nr. 13.2. PlanzV; siehe Planzeichnung) 

    

2.33  Pflanzungen in den 
öffentlichen Flächen 

 Pflanzungen: 

 Für die Pflanzungen in den öffentlichen Flächen sind ausschließ-
lich standortgerechte, heimische Bäume und Sträucher aus den 
unten genannten Pflanzlisten zu verwenden. 

 Die öffentlichen Grünflächen als Ortsrandeingrünung und Re-
tentionsbereich sind außerhalb der zu bepflanzenden Bereiche 
als Extensivwiesen zu entwickeln. 

 Unzulässig sind Gehölze, die als Zwischenwirt für die Erkrankun-
gen im Obst- und Ackerbau gelten, speziell die in der Verord-
nung zur Bekämpfung der Feuerbrandkrankheit (Feuerbrand-
verordnung vom 20.12.1985, BGBl. I, 1985 S. 2551, zuletzt 
geändert durch Artikel 3 § 5 des Gesetzes vom 13.12.2007, 
BGBl. I S. 2930) genannten. 

Für die öffentlichen Flächen festgesetzte Pflanzlisten: 
    

   Pflanzliste 1 (Straßenraum) 

    

   Bäume   

   Feld-Ahorn Acer campestre 'Elsrijk' 
   Spitz-Ahorn Acer platanoides 'Cleveland' oder 'Olmsted' 
   Hainbuche Carpinus betulus 
   Pyramiden-Hainbuche Carpinus betulus 'Fastigiata' 
   Gefülltblühende Vogel-Kirsche Prunus avium 'Plena' 
   Säulen-Eiche Quercus robur 'Fastigiata' 
   Kleinkronige Winter-Linde Tilia cordata 'Rancho' 

    

   Pflanzliste 2 (Öffentliche Grünfläche als Retentionsbereich) 

   Bäume   

   Schwarz-Erle Alnus glutinosa 
   Gewöhnliche Traubenkirsche Prunus padus subsp. padus 
   Silber-Weide Salix alba 
   Berg-Ulme Ulmus glabra 
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   Sträucher   

   Gewöhnliches Pfaffenhütchen Euonymus europaeus 
   Faulbaum Frangula alnus 
   Grau-Weide Salix cinerea 
   Purpur-Weide Salix purpurea 
   Fahl-Weide Salix rubens 
   Mandel-Weide Salix triandra 
   Korb-Weide Salix viminalis 
   Gewöhnlicher Schneeball Viburnum opulus 

    

   Pflanzliste 3 (alle anderen öffentlichen Grünflächen) 

   Bäume   

   Feld-Ahorn Acer campestre 
   Berg-Ahorn Acer pseudoplatanus 
   Hänge-Birke Betula pendula 
   Hainbuche Carpinus betulus 
   Zitterpappel Populus tremula 
   Vogel-Kirsche Prunus avium 
   Stiel-Eiche Quercus robur 
   Sal-Weide Salix caprea 
   Sommer-Linde Tilia platyphyllos 
     

   Sträucher   

   Roter Hartriegel Cornus sanguinea 
   Gewöhnliche Hasel Corylus avellana 
   Gewöhnlicher Liguster Ligustrum vulgare 
   Rote Heckenkirsche Lonicera xylosteum 
   Schlehe Prunus spinosa 
   Echter Kreuzdorn Rhamnus cathartica 
   Hunds-Rose Rosa canina 
   Schwarzer Holunder Sambucus nigra 
   Wolliger Schneeball Viburnum lantana 

   (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) 

    

2.34  Pflanzungen in dem 
Baugebiet 

 Pflanzungen: 

 Für die Pflanzungen in dem Baugebiet sind standortgerechte, 
heimische Bäume und Sträucher aus der unten genannten 
Pflanzliste zu verwenden. 
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 Auf max. 5 % der Grundstücksfläche sind auch Sträucher, die 
nicht in der u.g. Pflanzliste festgesetzt sind, zulässig (z.B. Zier-
sträucher, Rosen-Züchtungen). 

 Pro 700 m2 (angefangene) Grundstücksfläche ist mindestens 
1 Laubbaum zu pflanzen. Grundstücke mit einer Fläche von we-
niger als 250 m² sind von diesem Pflanzgebot ausgenommen. 
Abgehende Bäume sind durch eine entsprechende Neupflanzung 
zu ersetzen. 

 Im Übergangsbereich zur freien Landschaft und in Bereichen, die 
an öffentliche Flächen angrenzen, sind Hecken aus Nadelgehöl-
zen unzulässig. 

 Unzulässig sind Gehölze, die als Zwischenwirt für die Erkrankun-
gen im Obst- und Ackerbau gelten, speziell die in der Verord-
nung zur Bekämpfung der Feuerbrandkrankheit (Feuerbrand-
verordnung vom 20.12.1985, BGBl. I, 1985 S. 2551, zuletzt 
geändert durch Artikel 3 § 5 des Gesetzes vom 13.12.2007, 
BGBl. I S. 2930) genannten. 

Für das Baugebiet festgesetzte Pflanzliste: 
     

   Bäume  

   Obsthochstämme  
   Feld-Ahorn Acer campestre 
   Spitz-Ahorn Acer platanoides 
   Berg-Ahorn Acer pseudoplatanus 
   Schwarz-Erle Alnus glutinosa 
   Hänge-Birke Betula pendula 
   Hainbuche Carpinus betulus 
   Walnussbaum Juglans regia 
   Vogel-Kirsche Prunus avium 
   Stiel-Eiche Quercus robur 
   Sal-Weide Salix caprea 
   Winter-Linde Tilia cordata 
   Sommer-Linde Tilia platyphyllos 
     

   Sträucher  

   Berberitze Berberis vulgaris 
   Roter Hartriegel Cornus sanguinea 
   Gewöhnlicher Hasel Corylus avellana 
   Pfaffenhütchen Euonymus europaeus 
   Liguster Ligustrum vulgare 
   Heckenkirsche Lonicera xylosteum 
   Schlehe Prunus spinosa 
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   Echter Kreuzdorn Rhamnus cathartica 
   Wilde Stachelbeere Ribes uva-crispa 
   Hunds-Rose Rosa canina 
   Purpur-Weide Salix purpurea 
   Schwarzer Holunder Sambucus nigra 
   Roter Holunder Sambucus racemosa 
   Wolliger Schneeball Viburnum lantana 
   Wasser-Schneeball Viburnum opulus 

   (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) 

    

2.35  
 
 

         Pflanzbindung 
 Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und 

für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflan-
zungen; Pflanzbindung; der vorhandene Waldrand aus standort-
gerechten und heimischen Gehölzen sowie der bestehende Kraut-
saum sind dauerhaft in ihrer gestuften Struktur zu erhalten. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB; Nr. 13.2.2. PlanzV; siehe Planzeich-
nung) 

    

2.36    Abgrenzung ("Nutzungskordel") von unterschiedlichem Maß der 
Nutzung. 

(§ 9 Abs. 1 BauGB und § 16 Abs. 5 BauNVO, Nr. 15.14. PlanzV; 
siehe Planzeichnung) 

    

2.37    Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 
"Geigensack Erweiterung" und 7. Änderung und Erweiterung des 
Bebauungsplanes "Bifang" der Gemeinde Baindt. 

(§ 9 Abs. 7 BauGB, Nr. 15.13. PlanzV; siehe Planzeichnung) 

    

2.38    Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der 7. Änderung des 
Bebauungsplanes "Bifang" der Gemeinde Baindt. 

Die Inhalte des Bebauungsplanes "Bifang" (Fassung vom 
03.12.1974, rechtsverbindlich seit 18.09.1975) sowie alle Ände-
rungen, Ergänzungen oder Erweiterungen, die sich auf diesen Be-
bauungsplan beziehen, werden im Bereich der vorliegenden 7. Än-
derung des Bebauungsplanes "Bifang" durch diese ersetzt. Nunmehr 
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anders lautende Inhalte ersetzen die bisherigen und von dieser Än-
derung betroffenen Inhalte vollständig. 

(§ 9 Abs. 7 BauGB; siehe Planzeichnung) 
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3    Örtliche Bauvorschriften (ÖBV) gemäß § 74 LBO  
mit Zeichenerklärung 

    

3.1    Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der örtlichen Bauvor-
schriften zum Bebauungsplan "Geigensack Erweiterung" und 7. Än-
derung und Erweiterung des Bebauungsplanes "Bifang" der Ge-
meinde Baindt. 

(§ 9 Abs. 7 BauGB, Nr. 15.13. PlanzV; siehe Planzeichnung) 

    

3.2  Dachformen  Alle vorgeschriebenen Dachformen gelten für Dächer von Hauptge-
bäuden. Neben den jeweils vorgeschriebenen Dachformen sind für 
deutlich untergeordnete Bauteile (z.B. Gaupen, Eingangsüberdach-
ungen etc.) sowie für Garagen und Nebenanlagen (z.B. Geräte-
schuppen etc.) andere Dachformen zulässig. 

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

    

3.3  SD/PD/WD  Dachform alternativ Satteldach, Pultdach oder Walmdach (letzte-
res auch als Zeltdach oder so genanntes Krüppelwalmdach zulässig); 

Für die Dachform Pultdach gilt folgende Definition: Mindestens 
75 % aller Dach-Ebenen des jeweiligen Hauptgebäudes müssen zu-
einander parallel sein. Die Fläche einer Dach-Ebene wird in der 
senkrechten Projektion gemessen.  

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO; siehe Typenschablonen) 

    

3.4  DN .... - ....°  Dachneigung; Winkel zwischen der Horizontalen und der Ebene 
des Daches als Mindest- und Höchstmaß; gilt für das Dach des 
Hauptgebäudes und für Widerkehre und Zwerchgiebel ab 5,00 m 
Breite (Außenkante Außenwand). Die Dach-Ebenen der jeweiligen 
Baukörper von Hauptgebäuden sind in der gleichen Dachneigung 
auszuführen.  

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO; siehe Typenschablonen) 
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3.5  Widerkehre und Zwerch-
giebel 

 Widerkehre (gegenüber der Außenwand vorspringende Bauteile mit 
Firstrichtung quer zur Haupt-Firstrichtung) und Zwerchgiebel (Bau-
teile mit Firstrichtung quer zur Haupt-Firstrichtung, welche die 
Traufe unterbrechen) sind unter folgenden Voraussetzungen zuläs-
sig: 

 max. Breite (Außenkante Außenwand): 6,50 m  

 Mindest-Abstand (Außenkanten) untereinander bzw. zu evtl. 
Dachaufbauten: 1,50 m 

 Mindest-Abstand (Außenkanten) zur Gebäudekante im 1. Dach-
geschoß der jeweiligen Giebelseite: 1,00 m (frei stehende Bau-
teile wie Stützen etc. unter 0,50 m Breite sowie Dachüberstände 
bleiben unberücksichtigt)  

 Mindest-Abstand (senkrecht gemessen) zum nächstgelegenen 
First des Hauptdaches: 0,30 m 

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

    

3.6  Dachaufbauten  Dachaufbauten (Dachgaupen) sind unter folgenden Voraussetzun-
gen zulässig: 

 Mindest-Dachneigung des Hauptgebäudes: 26° 

 max. Breite (Außenkante ohne Dachüberstand): 4,00 m 

 Mindest-Abstand untereinander (Außenkanten ohne Dachüber-
stand) und zu evtl. Widerkehren: 1,50 m 

 Mindest-Abstand zur Gebäudekante im 1. Dachgeschoß der je-
weiligen Giebelseite: 1,50 m (frei stehende Bauteile wie Stützen 
etc. unter 0,50 m Breite sowie Dachüberstände bleiben unbe-
rücksichtigt)  

 Mindest-Abstand (senkrecht gemessen) zum nächstgelegenen 
First des Hauptdaches: 0,30 m 

Dacheinschnitte ohne eine vollständige Überdachung (so genannte 
Negativgaupen) sind nicht zulässig.  

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 
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3.7  Materialien   Als Dachdeckung für geneigte Dächer von  

 Hauptgebäuden  

 Garagen sowie 

 Nebengebäuden mit mehr als 200 m3 Brutto-Rauminhalt 

sind ausschließlich Dachplatten (kleinteilige Schuppendeckung wie 
z.B. Dachziegel, Dachpfannen, Betondachsteine etc.) zulässig.  

Für Dachflächen, die der Gewinnung von Sonnenenergie dienen, 
sind darüber hinaus Materialien zulässig, die für diese Anlagen 
(Sonnenkollektoren, Fotovoltaik-Anlagen) üblich bzw. erforderlich 
sind. 

Für untergeordnete Bauteile (Verbindungs-Teile, Abdichtungs-Ele-
mente etc.) sind darüber hinaus andere Materialien zulässig. 

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

    

3.8  Farben   Als Farbe für Dächer sind nur rote bis rotbraune sowie betongraue 
bis anthrazitgraue Töne zulässig, dies gilt nicht für begrünte Dächer.  

Für Dachflächen, die der Gewinnung von Sonnenenergie dienen, 
sind darüber hinaus Materialien zulässig, die für diese Anlagen 
(Sonnenkollektoren, Fotovoltaik-Anlagen) üblich bzw. erforderlich 
sind. 

Für untergeordnete Bauteile (Verbindungs-Teile, Abdichtungs-Ele-
mente etc.) sind darüber hinaus andere Materialien zulässig.  

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

    

3.9  Anzahl der Stellplätze in 
dem Baugebiet  

 Die Anzahl der nachzuweisenden Stellplätze pro Wohnung in dem 
Baugebiet beträgt zwei. 

(§ 74 Abs. 2 Nr. 2 LBO) 
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4    Hinweise und Zeichenerklärung  
    

4.1    Bestehendes Gebäude zur Zeit der Planaufstellung (siehe Plan-
zeichnung); 

    

4.2    Bestehende Grundstücksgrenzen zur Zeit der Planaufstellung 
(siehe Planzeichnung); 

    

    

4.3    Geplante Grundstücksgrenzen; die so gekennzeichneten Grenzen 
stellen einen Vorschlag zur Aufteilung der Grundstücke dar (siehe 
Planzeichnung); 

    

4.4    Haupt-Versorgungsleitungen unterirdisch, hier Wasserleitung der 
Gemeinde Baindt.  

    

4.5    Haupt-Versorgungsleitungen unterirdisch, hier Gasleitung der 
Technischen Werke Schussental (TWS), Ravensburg. 

    

4.6  Nr. ....;....m2  Nummerierung und voraussichtliche Größe der Grundstücke 
(siehe Planzeichnung, Nummerierung von Nordwest nach Südost); 

    

4.7    Bestehende Flurnummer (siehe Planzeichnung); 
    

4.8    Vorhandenes (natürliches) Gelände; Darstellung der Halbmeter-
Höhenschichtlinien (siehe Planzeichnung); 

    

4.9    Vorhandener Baum (Erhaltung bzw. Beseitigung in Abhängigkeit 
von der jeweiligen Baumaßnahme, siehe Planzeichnung); 

    

 

470 

469 469,5 

468,5 
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4.10    Geplanter Bachlauf im Rahmen von Hochwasserschutzmaßnah-
men für weiter nördlich gelegene Gebiete, außerhalb des Geltungs-
bereichs (siehe Planzeichung); 

    

4.11    Vorhandener Waldrandtrauf (siehe Planzeichung); 

    

4.12    Bereich des angrenzenden Bebauungsplanes "Geigensack" 
(rechtsverbindlich mit Genehmigung vom 04.11.1980)  

    

4.13    Bereich des angrenzenden Bebauungsplanes "Bifang" (rechts-
verbindlich mit Genehmigung vom 10.09.1975) 

    

4.14  Maßnahmen zum Schutz, 
zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Natur und 
Landschaft 

 Die Außenbeleuchtung sollte in den Nachtstunden soweit als aus 
Gründen der Verkehrssicherheit möglich abgeschaltet oder bedarfs-
weise über Bewegungsmelder gesteuert werden. 

Zäune sollten zum Gelände hin einen Abstand von mind. 0,15 m 
zum Durchschlüpfen von Kleinlebewesen aufweisen. 

Die Errichtung von Regenwasser-Auffangbecken (Zisternen) sowie 
eines Komposts wird empfohlen. 

Bei der Pflanzung von Bäumen ist das Nachbarrechtsgesetz zu be-
rücksichtigen. 

Zur Entwicklung von Extensivwiesen sollten die öffentlichen Grünflä-
chen (mit Ausnahme des Waldtraufs) durch zweimalige Mahd pro 
Jahr (1. Mahd nicht vor dem 15.06; 2. Mahd Ende September) ge-
pflegt werden. Das Mähgut sollte von der Fläche entfernt werden. 
Die Ausbringung von Dünge- oder Pflanzenschutzmitteln sollte ver-
mieden werden. 

    

4.15    Sichtflächen für den fließenden Verkehr (außerhalb des Gel-
tungsbereiches); innerhalb der Fläche ist eine uneingeschränkte 
Sicht jeweils 0,70 m über Fahrbahn-Oberkante zu gewährleisten 
(siehe Planzeichnung). 
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4.16  Grundwasserdichte Un-
tergeschoße 

 Auf Grund der Bodenbeschaffenheit in bestimmten Teilbereichen in-
nerhalb des Baugebietes ist mit einem Vernässen der Baugruben-
bereiche nach der Wiederverfüllung zu rechnen. Die Gebäude sollten 
daher mit einem wasserdichten Untergeschoß ausgeführt werden. 

    

4.17  Retentionsanlagen für 
Niederschlagswasser und 
Bodenschutz 

 Notüberläufe der privaten Retentionsanlagen müssen an das öffent-
liche Notüberlaufsystem angeschlossen werden (technische Infor-
mationen sind über die kommunale Bauverwaltung erhältlich). 

In privaten Grundstücken darf nur unverschmutztes Niederschlags-
wasser der Retentionsanlage zugeführt werden. Zur Vermeidung ei-
ner Verunreinigung des Niederschlagswassers sollte auf Tätigkeiten 
wie z.B. Autowäsche, andere Reinigungsarbeiten, Be- und Entla-
dungsarbeiten gefährlicher Stoffe etc. verzichtet werden.  

Zur fachgerechten Planung und Bauüberwachung der Retentionsan-
lagen für Niederschlagswasser ist das Hinzuziehen eines Fach-Inge-
nieurs sinnvoll. 

Auch für die nicht großflächigen baukonstruktiven Elemente sollte 
auf die Verwendung von Oberflächen aus Zink, Titan-Zink, Kupfer 
oder Blei verzichtet werden. Als Alternativen für Rinnen und Fall-
rohre stehen Chrom-Nickel-Stähle (Edelstahl), Aluminium, Kunst-
stoffe oder entsprechende Beschichtungen zur Verfügung.  

    

4.18  Bodenschutz  Um den sparsamen und schonenden Umgang mit Grund und Boden 
sicherzustellen wird empfohlen, ein Bodenmanagementkonzept zu 
erstellen und die Bauausführung bodenkundlich begleiten zu las-
sen. Das Bodenmanagementkonzept sollte folgende Punkte umfas-
sen: Feststellung der physikalischen Eigenschaften des auszuheben-
den Bodens; Erdmassenberechnungen (getrennt nach A-, B-, C-Ho-
rizont); Mengenangaben bezügl. künftiger Verwendung des Bodens; 
direkte Verwendung (im Baugebiet, außerhalb des Baugebietes); 
Trennung von Oberboden und kulturfähigem Unterboden bei Aus-
bau und Lagerung; Zwischenlagerung (Anlage von Mieten nach der 
DIN 19731); Maßnahmen zur Vermeidung und zur Beseitigung von 
Bodenverdichtungen; Ausweisung von Lagerflächen sowie Auswei-
sung von Tabuflächen (keine bauseitige Beanspruchung). Informa-
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tionen zum Bodenschutz bei Baumaßnahmen enthält der Flyer "Bo-
denschutz beim Bauen", der als pdf auf der Homepage des Land-
ratsamtes Ravensburg verfügbar ist. 

Die DIN 19731 ("Bodenbeschaffenheit – Verwertung von Boden-
material") und DIN 18915 ("Vegetationstechnik im Landschaftsbau 
– Bodenarbeiten") sind bei der Bauausführung einzuhalten. 

    

4.19  Brandschutz  Für die Zufahrten gilt die "Verwaltungsvorschrift über Flächen für 
Rettungsgeräte der Feuerwehr auf Grundstücken" in der jeweils ak-
tuellen Fassung (VwV Feuerwehrflächen). 

Für die Ermittlung der Löschwasserversorgung gilt das Regelwerk 
der DVGW Arbeitsblatt W 405. 

Als Hydranten sollten Überflurhydranten DN 100 vorgesehen wer-
den. Die Abstände der Hydranten zueinander sollten 100-200 m 
nicht überschreiten. 

Gewerbebetriebe, die auf Grund der Brandlasten die Löschwasser-
versorgung aus der öffentlichen Wasserversorgung überschreiten, 
sollten für den Objektschutz selbstständig genügend Löschwasser 
(z.B. Zisterne) vorhalten.  

Die Feuerwehr Baindt verfügt über kein eigenes Hubrettungsfahr-
zeug. Auch die Stützpunktwehr Weingarten kann - aufgrund einer 
Fahrtzeit > 5 min - das dort vorgehaltene Hubrettungsfahrzeug 
nicht innerhalb der fachtechnisch erforderlichen Eintreffzeit für Men-
schenrettungsmaßnahmen einsetzen. Da Schiebleitern, mit einer 
Nennrettungshöhe von 8 m bis 12 m nur bedingt für wirksame 
Lösch- und Rettungsarbeiten i.S.d. § 15 LBO geeignet sind, beste-
hen für den Bereich des obigen Bebauungsplanes grundsätzliche 
Bedenken gegenüber Aufenthaltsräume, die eine Rettungshöhe > 
8 m aufweisen. In solchen Fällen muss ein zweiter baulicher Ret-
tungsweg hergestellt werden, der den Anforderungen der DIN 
18065 (notwendige Treppen) entspricht. 

    

4.20  Ergänzende Hinweise  Auf Grund der Beschaffenheit des Baugrundes der näheren Umge-
bung kann von einer Bebaubarkeit im überplanten Bereich ausge-
gangen werden. Den Bauherren wird darüber hinaus empfohlen, im 
Rahmen der Bauvorbereitungen eigene Erhebungen durchzuführen 
(z.B. Schürfgruben, Bohrungen). 
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Sollten bei Erdarbeiten Funde (beispielsweise Scherben, Metallteile, 
Knochen) und Befunde (z.B. Mauern, Gräber, Gruben, Brandschich-
ten) entdeckt werden, ist das Landesamt für Denkmalpflege beim 
Regierungspräsidium Stuttgart (Abt. 8) unverzüglich zu benachrich-
tigen. Fund und Fundstelle sind bis zur sachgerechten Begutach-
tung, mindestens bis zum Ablauf des 4. Werktags nach Anzeige, un-
verändert im Boden zu belassen. Die Möglichkeit zur fachgerechten 
Dokumentation und Fundbergung ist einzuräumen (gem. § 20 des 
Denkmalschutzgesetzes (DSchG)). Werden bei Aushubarbeiten Ver-
unreinigungen des Bodens festgestellt (z.B. Müllrückstände, Verfär-
bungen des Bodens, auffälliger Geruch o.ä.), ist das zuständige 
Landratsamt unverzüglich zu benachrichtigen. 

Für die Erschließung des Gebietes ist es notwendig, Kabelverteiler-
schränke, Straßenlaternen oder ähnliche Einrichtungen in der öf-
fentlichen/privaten Fläche zu installieren. Die Gemeinde behält sich 
die Auswahl der hierfür geeigneten Standorte sowie evtl. erforderli-
che Vereinbarungen vor.  

Die Einhaltung der Feuerungsanlagenverordnung (FeuVO) ist spezi-
ell in dem überplanten Gebiet auf Grund der Topografie und der 
räumlichen Bezüge der Gebäude unabdingbar. 

Auf Grund der angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Flächen 
ist mit der Einwirkung von vorübergehenden belästigenden Geruchs-
Immissionen (z.B. durch Aufbringen von Flüssigdung, Pflanzen-
schutzmitteln etc.) sowie Lärm-Immissionen (z.B. Traktorengeräu-
sche) zu rechnen. 

Bei Doppelhäusern sollte ein profilgleicher Anbau der einzelnen 
Haushälften angestrebt werden (d.h. gleiche Dachneigung, kein 
seitlicher und höhenmäßiger Versatz).  

    

4.21  Plangenauigkeit  Obwohl die Planzeichnung auf einer digitalen (CAD) Grundlage er-
stellt ist (hohe Genauigkeit), können sich im Rahmen der Ausfüh-
rungs-Planung und/oder der späteren Einmessung Abweichungen 
ergeben (z.B. unterschiedliche Ausformung der Verkehrsflächen, un-
terschiedliche Grundstücksgrößen etc.). Weder die Gemeinde Baindt 
noch die Planungsbüros übernehmen hierfür die Gewähr.  
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4.22  Lesbarkeit der Planzeich-
nung 

 Zur Lesbarkeit der Planzeichnung werden übereinander liegende Li-
nien nebeneinander dargestellt (z.B. Nutzungskette und vorgeschla-
gene Grundstücksgrenze).  

Die Art der baulichen Nutzung gilt entsprechend der zugeordneten 
Farbe und damit auch über festgesetzte Nutzungsketten hinweg. 
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5  Satzung 
 

Auf Grund von § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 
(BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057), § 4 der Gemeindeord-
nung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. BW S. 581, ber. S. 698), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 17.12.2015 (GBl. 2016 S. 1), § 74 der Landesbauordnung für Baden-Württem-
berg (LBO) in der Fassung vom 05.03.2010 (GBl. S. 357, ber. S. 416), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
11.11.2014 (GBl. S. 501), der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.01.1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057) sowie der 
Planzeichenverordnung (PlanZV) in der Fassung vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057), hat der Gemeinderat der Gemeinde Baindt den Bebauungs-
plan "Geigensack Erweiterung" und 7. Änderung des Bebauungsplanes "Bifang" und die örtlichen Bauvor-
schriften hierzu in öffentlicher Sitzung am 06.03.2018 beschlossen. 

 
 § 1 Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes "Geigensack Erweiterung" und 7. Änderung des Bebau-
ungsplanes "Bifang" und der örtlichen Bauvorschriften hierzu ergibt sich aus deren zeichnerischem Teil vom 
26.01.2018. 

 

 § 2 Bestandteile der Satzung  

Der Bebauungsplan "Geigensack Erweiterung" und 7. Änderung des Bebauungsplanes "Bifang" und die örtli-
chen Bauvorschriften hierzu bestehen aus dem Lageplan mit zeichnerischem und textlichem Teil vom 
26.01.2018. Dem Bebauungsplan und den örtlichen Bauvorschriften hierzu wird die jeweilige Begründung 
vom 26.01.2018 beigefügt, ohne deren Bestandteil zu sein. 

 
 § 3 Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne des § 75 LBO handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den auf Grund von § 74 LBO 
erlassenen örtlichen Bauvorschriften zuwider handelt. Zuwiderhandeln kann mit Geldbußen bis zu 50.000,-€ 
(Fünfzigtausend Euro) belegt werden. Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig die Vorschriften  

 zu Dachformen 

 zur Dachneigung 

 zu Widerkehre und Zwerchgiebel 

 zu Dachaufbauten 

 zum Mindest-Dachüberstand 

 zu Materialien 
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 zu Farben 

 zur Anzahl der Stellplätze in dem Baugebiet 

nicht einhält oder über- bzw. unterschreitet. 

 
 § 4 In-Kraft-Treten 

Der Bebauungsplan "Geigensack Erweiterung" und 7. Änderung des Bebauungsplanes "Bifang" der Gemeinde 
Baindt und die örtlichen Bauvorschriften hierzu treten mit der ortsüblichen Bekanntmachung des jeweiligen 
Satzungsbeschlusses in Kraft (gem. § 10 Abs. 3 BauGB).  

 
 
 
 
Baindt, den 16.03.2018  

 
 
.......................................................... 
(der Bürgermeister) (Dienstsiegel) 
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6  Begründung – Städtebaulicher Teil 
  

6.1  Allgemeine Angaben 

6.1.1  Zusammenfassung 

  Durch den Bebauungsplan wird ein allgemeines Wohngebiet (WA) im Norden von Baindt ausge-
wiesen. 

  Das überplante Gebiet wird derzeit überwiegend als intensiv genutztes Ackerland bewirtschaftet. 
Daran schließt sich im Westen ein Waldrand an. Im Süden reicht das Plangebiet bis an die "Reh-
straße", im Osten von der "Hirschstraße" bis zum Waldrand bzw. bis zur "Sulpacher Straße" im 
Westen. Im Norden grenzt das überplante Gebiet an die freie Landschaft an, die zunächst von 
Grünland, weiter nördlich überwiegend von Ackerflächen geprägt wird. 

  Die überplanten Flächen werden im rechtsgültigen Flächennutzungsplan des Gemeindeverbands 
Mittleres Schussental als Wohnbaufläche (W) sowie – im westlichen Bereich – als Grünfläche und 
Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. Der Bebauungsplan konkretisiert diese Vorgaben durch 
die Festsetzung eines allgemeinen Wohngebietes und einer entsprechenden öffentlichen Grünflä-
che. Die überplante Fläche weist auf Grund ihrer Lage am Ortsrand mit südlich angrenzender Wohn-
bebauung, dem schwachen Gefälle in Richtung Südwesten sowie wegen der geringen Lärmeinwir-
kung durch Straßenverkehr oder Gewerbe gute Wohnqualitäten auf. 

  Die Aufstellung des Bebauungsplanes dient der Ausweisung von Wohnbauflächen zur Deckung des 
Wohnraumbedarfs der ortsansässigen Bevölkerung sowie des Wohnraumbedarfs auf Grund von 
Wanderungsgewinnen. Zum Zeitpunkt der Planaufstellung lagen in der Gemeindeverwaltung kon-
krete und dringliche Anfrage nach Wohnbaugrundstücken vor. 

  Die Durchführung einer Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB sowie die Erstellung eines Umwelt-
berichtes gem. § 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB sowie Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB ist nicht erfor-
derlich, da die Aufstellung des Bebauungsplanes "Geigensack Erweiterung" und 7. Änderung des 
Bebauungsplanes "Bifang" und die örtlichen Bauvorschriften hierzu im beschleunigten Verfahren 
(Bebauungspläne der Innenentwicklung) erfolgt (gem. § 13b i.V. mit §13a Abs.1 Satz 1 BauGB). 

  Ein Ausgleich bzw. eine Abarbeitung der Eingriffs-Regelung ist nicht erforderlich. Eingriffe, die auf 
Grund des Bebauungsplanes "Geigensack Erweiterung" und 7. Änderung des Bebauungsplanes 
"Bifang" und die örtlichen Bauvorschriften hierzu zu erwarten sind, gelten als im Sinne des §  1a 
Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig (gem. § 13b i.V. mit 
§13a Abs.1 Satz 1 BauGB).  
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6.1.2  Abgrenzung und Beschreibung des Plangebietes  

  Der zu überplanende Bereich befindet sich am nördlichen Siedlungsrand des Ortsteils "Friesen-
häusle" der Gemeinde Baindt. 

  Der Geltungsbereich befindet sich zwischen "Hirschstraße" und "Sulpacher Straße" und grenzt süd-
lich und östlich an die bestehende Bebauung an. Im südlichen Bereich der Planung stößt der Gel-
tungsbereich dieser Planung an den Geltungsbereich des bereits rechtsverbindlichen Bebauungs-
planes "Geigensack Erweiterung" (rechtsverbindlich mit Genehmigung vom 04.11.1980), und zwar 
ohne Lücke und ohne Überlagerung. Im östlichen Bereich überlagert der Geltungsbereich dieser 
Planung den Geltungsbereich der Bebauungsplanerweiterung "Bifang" (rechtsverbindlich mit Ge-
nehmigung vom 10.09.1975). Die Überlagerung betrifft die Verkehrsfläche der "Hirschstraße" auf 
einer Länge von etwa 140 m.  

  Darüber hinaus sind für die Bereiche der Einmündung in die "Hirschstraße" die erforderlichen Sicht-
flächen in den Geltungsbereich aufgenommen. 

  Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich folgende Grundstücke: Fl.-Nr. 42 (Teilfläche), Fl.-
Nr. 142, 143 (Teilfläche), 386 (Teilfläche) und 389/2 (Teilfläche). 

 

6.2  Städtebauliche und planungsrechtliche Belange 

6.2.1  Bestands-Daten und allgemeine Grundstücks-Morphologie 

  Der zu überplanende Bereich befindet sich im nördlichen Schussental. Die landschaftlichen Bezüge 
werden geprägt vom Bodenseebecken. 

  Innerhalb des überplanten Bereiches befinden sich keine bestehenden Gebäude. Am Westrand des 
Plangebietes verläuft der Randbereich des Waldes, der auf dem westlich anschließenden Grund-
stück stockt. Darüber hinaus sind keine naturräumlichen Einzelelemente vorhanden. 

  Die Topografie innerhalb des überplanten Bereiches weist nach Westen hin Gefälle ein von 1,76° 
auf. Die Anschlüsse an die bereits bebauten Grundstücke im südlich und östlich angrenzenden 
Baugebiet sind unproblematisch.  

 

6.2.2  Erfordernis der Planung  

  Schon seit längerem wurde durch die Gemeinde Baindt das Ziel verfolgt, die nun überplanten Flä-
chen als Wohngebiet auszuweisen und damit den Wohnbedarf der ortsansässigen Bevölkerung zu 
decken. Bereits im Flächennutzungsplan sind die nun überplanten Flächen als Wohnbauflä-
chen (W) dargestellt. Zum Zeitpunkt der Planaufstellung waren in der Gemeindeverwaltung zahl-
reiche konkrete Anfragen zu Wohnbaugrundstücken registriert. Ohne die Aufstellung eines Bebau-
ungsplanes ist es der Gemeinde nicht möglich dieser Nachfrage gerecht zu werden. In der Gemeinde 
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gibt es nicht ausreichend Baulücken, Gebäudeleerstände oder sonstige Nachverdichtungspotenzi-
ale, die die kurz- bis mittelfristige Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken decken könnten. Der 
Gemeinde erwächst daher eine Planungspflicht im Sinne des § 1 Abs. 3 BauGB. 

 

6.2.3  Übergeordnete Planungen, andere rechtliche Vorgaben 

  Für den überplanten Bereich sind u.a. folgende Ziele des Landesentwicklungsplanes 2002 Baden-
Württemberg (LEP 2002) des Wirtschaftsministeriums Baden-Württemberg maßgeblich: 

 

   2.3.1.1 
 

Die Siedlungsentwicklung soll sich an den Entwicklungsachsen orientieren und 
in Siedlungsbereichen und Siedlungsschwerpunkten mit guter Anbindung an 
den öffentlichen Nahverkehr und leistungsfähigem Anschluss an das überört-
liche Straßennetz konzentriert werden. 

   2.3.1.2 
 

Bei der Ausweisung von Neubauflächen ist auf eine umweltschonende, flä-
chen- und energiesparende Bebauung und eine verkehrsgünstige und woh-
nortnahe Zuordnung von Versorgungseinrichtungen, Wohnbau- und Gewerbe-
flächen hinzuwirken.  

   2.5.8 Oberzentren sollen als Standorte großstädtischer Prägung die Versorgung ei-
nes Verflechtungsbereichs von mehreren hunderttausend Einwohnern (in der 
Regel die Region) mit hochqualifizierten und spezialisierten Einrichtungen und 
Arbeitsplätzen gewährleisten. 

   2.6.2/Anhang 
"Landesent-
wicklungsach-
sen" 

Friedrichshafen/Ravensburg/Weingarten-Bad Waldsee (-Biberach a. d. Riß) 

   2.6.4 Zur Sicherung einer ausgewogenen Raumstruktur und zur Vermeidung einer 
flächenhaften Ausbreitung der Verdichtung soll die Siedlungsentwicklung in 
den Zentralen Orten und den Siedlungsbereichen der Entwicklungsachsen kon-
zentriert werden. Zwischen den Entwicklungsachsen sollen ausreichende Frei-
räume erhalten werden.  

   2.6.4.1 In den Verdichtungsräumen und den Randzonen um die Verdichtungsräume 
soll die Siedlungsentwicklung so konzentriert und geordnet werden, dass in 
den Entwicklungsachsen kleinräumig abgestimmte Zuordnungen von Wohn- 
und Arbeitsstätten, Verkehrs- und Versorgungsinfrastrukturen und wohnortna-
hen Freiflächen erreicht sowie Überlastungs-Erscheinungen abgebaut werden. 
Bandartige Siedlungsentwicklungen sollen durch eine gegliederte Folge von 
Siedlungen und Freiräumen vermieden werden.  
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   3.1.2 Die Siedlungstätigkeit ist vorrangig auf Siedlungsbereiche sowie Schwer-
punkte des Wohnungsbaus und Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und 
Dienstleistungseinrichtungen zu konzentrieren.  

   3.1.6 Die Siedlungsentwicklung ist durch kleinräumige Zuordnungen von Raumnut-
zungen, insbesondere der Funktionen Wohnen und Arbeiten, so zu gestalten, 
dass verkehrsbedingte Belastungen zurückgehen und zusätzlicher motorisier-
ter Verkehr möglichst vermieden wird. […]  

   3.1.9 Die Siedlungsentwicklung ist vorrangig am Bestand auszurichten. Dazu sind 
Möglichkeiten der Verdichtung und Arrondierung zu nutzen, Baulücken und 
Baulandreserven zu berücksichtigen sowie Brach-, Konversions- und Altlas-
tenflächen neuen Nutzungen zuzuführen. Die Inanspruchnahme von Böden 
mit besonderer Bedeutung für den Naturhaushalt und die Landwirtschaft ist 
auf das Unvermeidbare zu beschränken.  

   5.1.1 Zum Schutz der ökologischen Ressourcen, für Zwecke der Erholung und für 
land- und forstwirtschaftliche Nutzungen sind ausreichend Freiräume zu si-
chern.  

   5.3.2 Die für eine land- und forstwirtschaftliche Nutzung gut geeigneten Böden und 
Standorte, die eine ökonomisch und ökologisch effiziente Produktion ermög-
lichen, sollen als zentrale Produktionsgrundlage geschont werden; sie dürfen 
nur in unabweisbar notwendigem Umfang für andere Nutzungen vorgesehen 
werden. Die Bodengüte ist dauerhaft zu bewahren.  

   Karte zu 2.1.1 
"Raum-katego-
rien" 

Darstellung als Randzone um einen Verdichtungsraum. 

 

  Für den überplanten Bereich sind u.a. folgende Ziele des Regionalplanes Bodensee Oberschwaben 
nach der Verbindlichkeitserklärung vom 04.04.1996 des Regionalverbandes Bodensee-Ober-
schwaben maßgeblich: 

 

   2.2.1 Die Siedlungsentwicklung, der Ausbau der Infrastruktur und die Schaffung von 
Arbeitsplätzen ist vorrangig auf die Siedlungsbereiche im Zuge der Entwick-
lungsachsen und der regional bedeutsamen Verkehrsverbindungen zu kon-
zentrieren.  

   2.2.3 (1) 
/Strukturkarte 

Meßkirch-Pfullendorf-Wilhelmsdorf-Ravensburg-Wangen i.A.-Isny i.A.-
(Kempten) und Wangen i.A.-(Lindenberg) mit den Siedlungsbereichen Meß-
kirch, Pfullendorf, Wilhelmsdorf, Ravensburg/Weingarten, Wangen i.A.-Isny 
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i.A. im Zuge der Landes-Straßen L 195; L 212, L 201, L 201b, L 288, B 32, 
B 12. 

Darstellung der Gemeinde Baindt als Teil des Verdichtungsbereichs innerhalb 
der Region. 

   2.3.2/Karte Sied-
lung 

Ausweisung der Gemeinde Baindt als Siedlungsbereich (Siedlungsschwer-
punkt). Die Siedlungsentwicklung ist vorrangig in den Siedlungsbereichen 
[…] zu konzentrieren. In diesen Siedlungsbereichen sind qualifizierte Ar-
beitsplätze für die Bevölkerung im Einzugsgebiet sowie ausreichend Wohnun-
gen für den Eigenbedarf und zur Aufnahme von Wanderungsgewinnen anzu-
streben. 

 
  Die Planung steht in keinem Widerspruch zu den o.g. für diesen Bereich relevanten Zielen des 

Landesentwicklungsplanes 2002 (LEP 2002) sowie des Regionalplanes Bodensee Oberschwaben. 

  Das Planungsgebiet befindet sich im Randbereich der regionalen Entwicklungsachse Meßkirch-
Pfullendorf-Wilhelmsdorf-Ravensburg-Wangen i.A.-Isny i.A.-(Kempten) und Wangen i.A.-(Linden-
berg) des Regionalplanes Bodensee-Oberschwaben. Die Gemeinde Baindt ist im Regionalplan als 
Siedlungsbereich (Siedlungsschwerpunkt) mit angemessener Siedlungsentwicklung ausgewiesen. 
Darüber hinaus befindet sie sich im Verdichtungsbereich innerhalb der Region. Die Ziele des Regi-
onalplanes fordern ausdrücklich die Sicherung eines quantitativ und qualitativ ausreichenden Woh-
nungs-Angebotes in diesem Bereich. Die Planung stimmt mit diesen Zielen des Regionalplanes 
überein. Die Planung steht somit in keinem Widerspruch zu den o.g. für diesen Bereich relevanten 
Zielen des Regionalplanes Bodensee Oberschwaben. 

  Der regionale Grünzug ist von dem überplanten Bereich noch nicht betroffen. 

  Es sind keine schutzbedürftigen Bereiche für Naturschutz und Landschaftspflege, für Landwirtschaft, 
für Forstwirtschaft, für Wasserwirtschaft (Grundwasserschutz) sowie für den Abbau oberflächenna-
her Rohstoffe von dem überplanten Bereich betroffen. 

  Die Gemeinde verfügt über einen rechtsgültigen Flächennutzungsplan (rechtsgültig seit 
08.04.2006). Die überplanten Flächen werden hierin als Wohnbaufläche (W) sowie der westliche 
Bereich als Grünfläche dargestellt. Der Bebauungsplan konkretisiert diese Vorgaben durch Festset-
zung eines allgemeinen Wohngebietes und einer entsprechenden öffentlichen Grünfläche. Da die 
im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen und Gebiets-Einstufungen mit den Darstellungen des 
gültigen Flächennutzungsplanes übereinstimmen, ist das Entwicklungsgebot des § 8 Abs. 2 Satz 1 
BauGB erfüllt.  

  Der Landschaftsplan trifft für den Planungsbereich keine detaillierten Aussagen. 

  Als Wohnbaufläche erscheint der überplante Bereich geeignet, da er eine starke Anbindung an die 
vorhandene Siedlungs-Struktur sowie vorhandene Erschließungsvorgaben aufweist. Der Bereich ist 
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weder exponiert, noch greift er unnatürlich in die Landschaft ein. Das Ausmaß der Bebauung ist 
mit einer organischen Siedlungsentwicklung im Gesamtgemeindegebiet vereinbar. 

  Denkmäler im Sinne des Denkmalschutzgesetzes Baden-Württemberg (DSchG): siehe Punkt 
"Schutzgut Kulturgüter" des Umweltberichtes. 

  Inhalte von anderen übergeordneten Planungen oder andere rechtliche Vorgaben werden durch 
diese Planung nicht tangiert.  

 
6.2.4  Entwicklung, allgemeine Zielsetzung und Systematik der Planung 

  Das Plangebiet ist bereits im Flächennutzungsplan als Wohnbaufläche (W) dargestellt. Sie schließt 
sich unmittelbar an die bestehende Wohnbebauung an und schafft eine sinnvolle Einbindung der 
umliegenden Bebauung. Die Anpassung und Vernetzung an die vorhandene Erschließungsstruktur 
fordert einen geringen Erschließungsaufwand. Zudem ist das Plangebiet auf Grund seiner attrak-
tivne landschaftlichen Lage und der Verfügbarkeit der Flächen hervorragend für ein Wohngebiet 
geeignet. Es soll eine Vielfalt an Grundstücksgrößen und zulässigen Gebäudeformen entstehen. Der 
landschaftsprägende Waldbestand soll durch die Schaffung von Grünstrukturen (Ortsrandeingrü-
nung in Verbindung mit Retentionsbereich) in die Grünflächenplanung des neuen Quartiers inte-
griert werden. 

  Im Rahmen eines Behördenunterrichtungs-Termines gemäß § 4 Abs. 1 BauGB wurde im Besonde-
ren auf einen einzuhaltenden Waldabstand von 30 m hingewiesen. Der Behördenunterrichtungs-
Termin fand statt, als das Verfahren gem. dem Regelverfahren nach Europarecht (EAG-Bau) durch-
geführt wurde. Das Verfahren wurde im Zuge der Baugesetznovell 2017 allerdings auf § 13b i.V. 
mit §13a Abs.1 Satz 1 BauGB umgestellt. 

  Ziel der Planung ist es, bei möglichst effektiver Ausnutzung der Flächen, preisgünstigen Wohnraum 
für die ortsansässige Bevölkerung zu schaffen, sowie unterschiedliche und zeitgemäße Bauformen 
zu ermöglichen. Auf diese Weise soll ein flexibles und bedarfsgerechtes Planungs-Instrument ge-
schaffen werden. 

  Für das geplante Wohnbauquartier soll erreicht werden, dass es zu der vorhandenen Siedlungs-
Struktur hinzutritt, ohne als Fremdkörper zu erscheinen.  

  Die Systematik des Bebauungsplanes entspricht den Anforderungen des § 30 Abs. 1 BauGB ("qua-
lifizierter Bebauungsplan"). Dadurch regelt sich die Zulässigkeit von Vorhaben in dem überplanten 
Bereich abschließend. Der Bauherrschaft stehen bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen 
Vereinfachungen im Rahmen des bauaufsichtlichen Verfahrens (entsprechend den jeweils gelten-
den Vorschriften) zur Verfügung (zur Zeit der Planaufstellung Kenntnisgabeverfahren gem. § 51 
LBO). 
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  Die Aufstellung des Bebauungsplanes "Geigensack Erweiterung" und 7. Änderung des                                                                             
Bebauungsplanes "Bifang" und die örtlichen Bauvorschriften hierzu erfolgt im so genannten be-
schleunigten Verfahren gem. § 13b i.V. mit §13a Abs.1 Satz 1 BauGB (Bebauungspläne der In-
nenentwicklung). Dies ist aus folgenden Gründen möglich:  

 Es wird ein allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt. 

 Anschluss an einen im Zusammenhang bebauten Ortsteil. 

 Die zulässige Grundfläche liegt unter 10.000 m².  

 Folgende Berechnung erbringt den Nachweis: 

 Es gelte: Typ 1: GRZ(1):=0,30,  

 Ferner seien W(1):=festgesetzte Fläche des allgemeinen Wohngebietes innerhalb des Bau-
fensters bei Typ 1 

 Dann gilt: W(1)=14.304,9 m² 

 Dann ist GRZ(1)xW(1)=4.291,47 m² < 10.000 m² 

 Bei Berücksichtigung der im Bebauungsplan festgesetzten Minimierungsmaßnahmen (insek-
tenschonende Außenbeleuchtung und Photovoltaik-Anlagen sowie insbesondere Niederschlags-
wasserbewirtschaftung nach dem Stand der Technik) bestehen keine Anhaltspunkte für eine 
Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB genannten Schutzgüter (siehe FFH-
Vorprüfung des Büros Sieber vom 01.03.2017). 

Somit sind die Voraussetzungen für die Anwendung des beschleunigten Verfahrens im Sinne des § 
13b i.V. mit §13a Abs.1 Satz 1 BauGB eingehalten. 

  Der redaktionelle Aufbau des Bebauungsplanes leitet sich aus der Systematik der Rechtsgrundlagen 
ab.  

  Zur Darstellung der im Bebauungsplan notwendigen Sichtbereiche in der "Hirschstraße" wurde die-
ser Teilbereich aus der 6. Änderung des Bebauungsplanes "Bifang" mit in den Geltungsbereich 
aufgenommen. 

 
6.2.5  Städtebauliche Entwurfs-Alternativen 

  Im Rahmen der Entwurfs-Planung wurde ein Städtebaulicher Entwurf erarbeitet. Dieser wurde im 
Laufe des Verfahrens zu einer Unter-Variante weiterentwickelt. Der ursprüngliche Entwurf erschließt 
das Planungsgebiet über die "Hirschstraße" und endet im westlichen Bereich in einem Wendeham-
mer. Südlich der geplanten Erschließungsstraße ist eine zweizeilige, nördlich davon eine einzeilige 
Bebauung konzipiert. Die Bebauung erfolgt mit Einzel- und Doppelhausbebauung. Im nördlichen 
Bereich ist auf einem angemessenen Grundstück eine Einzelhausbebauung als Mehrfamilienhaus 
vorgesehen. Die Bebauung um den Wendehammer ist aufgelockert und einschließlich mit Einzel-
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hausbebauung vorgesehen. Im westlichen Planungsbereich befindet sich eine großzügige Grünflä-
che mit integriertem Retentionsbereich. Die Variante wurde im Bereich der Grünfläche im Westen 
des Plangebietes leicht abgewandelt. Im Laufe des Verfahrens wurde eine zusätzliche Anbindung 
an die Gemeindeverbindungsstraße als sinnvoll erachtet. Der ursprüngliche Entwurf wurde darauf-
hin überarbeitet und eine neue Erschließungsform gewählt: Diese Erschießungsform wurde in den 
endgültigen Entwurf für den Bebauungsplan eingearbeitet. 

 
6.2.6  Räumlich-strukturelles Konzept 

  Das räumlich-strukturelle Konzept zielt darauf ab, die vorhandene Bebauungsstruktur zu ergänzen 
und abzurunden. Das geplante Bauquartier im Nordwesten des Ortsteiles "Friesenhäusle" ordnet 
sich den gewachsenen Siedlungsstrukturen unter. Der Bereich schließt im Norden an die bestehende 
Wohnbebauung an. Die geplante Bebauung orientiert sich an deren Ausrichtung. 

  Das geplante Wohngebiet wird durch eine Wohnsammelstraße erschlossen, die im Osten in die 
"Hirschstraße" und im Westen in die "Sulpacher Straße" einmündet. Diese Erschließungsstruktur 
gibt überwiegend eine orthogonale Grundstückseinteilung der Bauflächen vor. 

  Die Erschließung des Planungsgebietes ist orthogonal auf die Linienführung der vorhandenen Er-
schließungsstruktur hin bezogen. Lediglich im Bereich der geplanten Grünfläche im Westen ordnet 
sich die Linienführung der erforderlichen Grünfläche unter. Neben dem geplanten Retentionsbereich 
sind weitere Grünflächen vorgesehen. Sie ergeben sich aus der Notwendigkeit, den geforderten 
Waldabstand von 30 m von einer Bebauung frei zu halten. Sie tragen zur Ortsrandeingrünung bei 
und schaffen hochwertige Bereiche des Wohnumfeldes. 

  Auf die Umsetzbarkeit von alternativen Formen der Energiegewinnung wird geachtet. Eine Ausrich-
tung der Gebäude in Ost-West-Richtung ist bei der überwiegenden Zahl der Grundstücke möglich. 
Eine exakte bzw. verbindliche Ausrichtung aller Gebäude in Ost-West-Richtung ist jedoch aus städ-
tebaulichen Gründen nicht sinnvoll. 

 
6.2.7  Planungsrechtliche Vorschriften 

  Für den Bereich ist ein allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt. 

  Auf der Grundlage des § 1 der BauNVO werden innerhalb des gesamten Gebietes Veränderungen 
wie folgt vorgenommen: 

   Im allgemeinen Wohngebiet soll die Reduzierung von der Versorgung des Gebietes dienenden 
Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht störenden Handwerksbetrieben auf eine 
ausnahmsweise Zulässigkeit Fehlentwicklungen vermeiden. Der Bereich ist auf Grund seiner 
Erschließungs-Situation und Grundstücks-Bemessung nur bedingt geeignet, solche Betriebe 
aufzunehmen. Zudem sind die damit u.U. verbundenen Nutzungskonflikte auf Grund der Klein-
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räumigkeit des geplanten Wohngebietes teilweise nur schwer lösbar. Eine gleichzeitige Ein-
schränkung der Nutzungen nach § 4 Abs. 2 Nr. 3 (Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, 
gesundheitliche und sportliche Zwecke) auf eine ausnahmsweise Zulässigkeit wird jedoch nicht 
vorgenommen. Die zuletzt genannten Nutzungen sind innerhalb des Bereiches erforderlich. 
Durch eine Einschränkung bestünde darüber hinaus die Gefahr, den Gebiets-Charakter vom 
Grundsatz her zu unterlaufen. 

 Grundsätzlich ausgeschlossen werden im allgemeinen Wohngebiet (WA) fernmeldetechnische 
Hauptanlagen gem. § 4 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO (z.B. Mobilfunkmasten) sowie Nebenanlagen die-
ser Art gem. § 14 Abs. 2 BauNVO. Der Ausschluss dieser Anlagen ist erforderlich, um dem Vor-
sorgegedanken Rechnung zu tragen. Genaue Auswirkungen auf die Gesundheit des Menschen 
sind zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch nicht bekannt bzw. abgesichert. Gleichzeitig soll 
vermieden werden, dass durch das Erscheinungsbild der Anlagen eine negative optische Wir-
kung auf das Wohngebiet entstehen könnte. Die Bewohner könnten durch die Anlagen nach-
haltig in ihrem Wohlbefinden beeinträchtigt werden, auch dann, wenn keine unmittelbare 
strahlentechnische Beeinträchtigung gegeben wäre. Dem Gedanken einer flächendeckenden 
Versorgung mit Mobilfunkanlagen im Gemeindegebiet, speziell im Siedlungsbereich des 
Hauptortes, kann auch ohne eine detaillierte Untersuchung der funktechnischen Zusammen-
hänge entsprochen werden. Dies ist insbesondere dadurch gewährleistet, dass innerhalb des 
Ortsteils auch in vertretbarer Nähe zum Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes Baugebiete 
vorhanden oder festgesetzt sind, in denen solche Anlagen generell zulässig sind und in denen 
keine Einschränkungen ihrer Zulässigkeit gelten oder geplant sind.  

 Ferner werden Hauptanlagen zur Erzeugung von Energie durch Windkraft sowie Nebenanlagen 
dieser Art gem. § 14 Abs. 1 Satz 1 BauNVO bzw. § 14 Abs. 2 BauNVO in beiden Gebieten aus-
geschlossen, um Beeinträchtigungen des Orts- und Landschaftsbildes sowie Konflikte mit dem 
Naturraum in diesem Übergangsbereich zur freien Landschaft zu vermeiden. 

 Grundsätzlichen Ausschluss erfahren die in § 4 Abs. 3 Nrn. 3-5 BauNVO angeführten Nutzun-
gen: Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe sowie Tankstellen. Die genannten Nutzun-
gen sind nicht geeignet, innerhalb der überplanten Flächen aufgenommen zu werden. Unlös-
bare Nutzungskonflikte sowie die Unmöglichkeit der Integration in die kleinräumige städtebau-
liche Gesamtsituation sind die Gründe hierfür. 

  
  Die Festsetzungen über das Maß der baulichen Nutzung beschränken sich auf das in der Baunut-

zungsverordnung (§ 16 Abs. 3 u. 4 BauNVO) angegebene Erfordernis zur Erlangung der Eigen-
schaften eines Bebauungsplanes im Sinne des § 30 Abs. 1 BauGB ("qualifizierter Bebauungsplan").  

   Die Festsetzung von Grundflächenzahlen für die Typen 1 und 2 ergibt einen möglichst großen 
Spielraum bei der Aufteilung der Grundstücke und der Verwirklichung von unterschiedlichen 
Gebäudetypen bzw. –anordnungen. Der festgesetzten Werte von 0,30 für den Typ 1 befindet 
sich im Rahmen der im § 17 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) definierten Obergrenzen 
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für allgemeine Wohngebiete. Die Werte orientieren sich an den Vorgaben der nach Süden an-
schließenden Bebauung. 

   Durch die Möglichkeit, die zulässige Grundfläche für bauliche Anlagen durch Parkplätze, Zu-
fahrten etc. zu überschreiten, wird eine sinnvolle Voraussetzung getroffen, um den ruhenden 
Verkehr aus den öffentlichen Bereichen fern zu halten. Die in der Baunutzungsverordnung (§ 19 
Abs. 4) vorgesehene Überschreitungs-Möglichkeit von 50 % ist für ein Baugebiet der vorliegen-
den geplanten Art nicht ausreichend. Allein durch die erforderlichen und zulässigen Garagen 
und/oder Stellplätze ist in der Regel das Überschreitungs-Potenzial ausgeschöpft. Zu berück-
sichtigen bleiben alle anderen Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO (Wege, Terrassen, 
Schuppen, Gewächshäuschen, Spielgeräte, Schwimmbecken etc.) sowie unter Umständen un-
terirdische Anlagen. Eine beliebige Ausdehnung der Überschreitungs-Möglichkeit für alle in 
§ 19 BauNVO genannten Anlagen auf den im Plan festgesetzten Wert würde u.U. zu Fehlent-
wicklungen führen, da dann z.B. Grenzgaragen in einem nicht vertretbaren Maße zulässig wä-
ren. Die getroffene Regelung sieht eine differenzierte Überschreitungsmöglichkeit vor. Für die 
in § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO genannten Anlagen besteht auf Grund von § 19 Abs. 4 Satz 2 
BauNVO eine Überschreitungsmöglichkeit von 50 % der zulässigen Grundfläche. Für die in den 
abweichenden Bestimmungen dieser Planung genannten Anlagen besteht eine weiter gehende 
Überschreitungsmöglichkeit. Die Kappungs-Grenzen für die einzelnen Nebenanlagen-Typen 
sind daher unterschiedlich. Eine solche Differenzierung wird zwar in § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO 
nicht ausdrücklich erwähnt, sie ist jedoch auf Grund der Ausführungen in den einschlägigen 
Kommentierungen als zulässig anzusehen (vgl. Fickert/Fieseler zu § 19 Rn 23). 

   Die gleichzeitige Festsetzung von First- und Wandhöhen schafft einen verbindlichen Rahmen 
zur Umsetzung eines breiten Spektrums an Gebäudeprofilen. Die gewählte Systematik schließt 
Fehlentwicklungen aus. Sie ist auch für den Außenstehenden (z.B. Anlieger) nachvollziehbar 
und damit kontrollierbar. Gebäude mit einer tiefen Grundrissgestaltung und relativ steiler Dach-
neigung werden durch die festgesetzte Firsthöhe in ihrer Gesamthöhe fixiert. Schmale Gebäude 
mit relativ flacher Dachneigung werden durch die festgesetzte Wandhöhe auf ein geeignetes 
Erscheinungsbild begrenzt. Die erzielbaren Rauminhalte der Gebäude werden auf ein städte-
baulich vertretbares Maß beschränkt. Die Festsetzung der Firsthöhe unterstützt darüber hinaus 
die gestalterische Zielvorstellung von schlanken und "gerichteten" Baukörpern. Die Höhe des 
natürlichen Geländes ist durch die eingearbeiteten Höhenlinien rechtlich eindeutig bestimmt. 

  
  Die festgesetzte offene Bauweise kann als Einzelhaus bzw. als Doppelhaus (Typ 1) umgesetzt wer-

den. Die Eignung zur Bebauung als Einzel- oder Doppelhaus sollte für jedes Grundstück unabhän-
gig von der jeweils festgesetzten Bauweise von den Interessenten geprüft werden.  

  Die überbaubaren Grundstücksflächen (Baugrenzen) sind so festgesetzt, dass sie über die mögliche 
Größe der Gebäude auf Grund der Nutzungsziffern (Grundflächenzahl) hinausgehen. Dadurch ent-
steht für die Bauherrschaft zusätzliche Gestaltungsfreiheit für die Anordnung der Gebäude im 
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Grundstück. Die Baugrenzen reichen über die durch die einzelnen Bauvorhaben bedingten Grund-
stücksgrenzen hinweg. Dadurch wird die Möglichkeit geschaffen, im Rahmen der Vergabe der 
Grundstücke flexible Aufteilungen durchzuführen. Nebengebäude (z.B. Garagen) sind auch inner-
halb der überbaubaren Grundstücksflächen (Baugrenzen) zulässig. Die Anordnung der Flächen für 
Garagen ist auf die Erschließungs-Situation hin abgestimmt. Trotzdem besteht innerhalb der je-
weiligen Grundstücke eine möglichst hohe Flexibilität in Bezug auf die Situierung der Garagen. 

  Die höhere der traufseitigen Wände von Pultdach-Hauptgebäuden darf nicht nach Norden gerichtet 
sein, um das nördlich anschließende Grundstück, vor allem in den Winter-Monaten, ungünstig zu 
verschatten. Außerdem ist der Wärme- und Lichtgewinn für Pultdach-Gebäude umso höher, wenn 
die höhere der traufseitigen Wände in die südliche Richtung ausgerichtet ist, da dadurch eine grö-
ßere Fläche bestrahlt wird.  

   

 

 

 

  Für die privaten Gärten wird die Zulässigkeit von baulichen Anlagen außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen verbindlich geregelt. Auf der Grundlage der §§ 12, 14 und 23 BauNVO werden 
Vorgaben für die Zulässigkeit von nicht störenden Anlagen getroffen. Dies trägt dazu bei, Unklar-
heiten im Umgang mit Rechtsvorschriften bei der Bauherrschaft auszuräumen (Zulässigkeit und 
Genehmigungs- bzw. Verfahrensfreiheit). Im Sinne der Nutzung von Sonnenenergie wird die Mög-
lichkeit eingeräumt, Sonnenkollektoren oder entsprechende Anlagen der alternativen Energiege-
winnung außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zu errichten. Auf Grund der getroffenen 
Einschränkungen werden Fehlentwicklungen ausgeschlossen. Grundsätzlich ausgeschlossen werden 
Mobilfunkanlagen (fernmeldetechnische Nebenanlagen gem. § 14 Abs. 2 BauNVO). Der Ausschluss 
dieser Anlagen ist erforderlich, um dem Vorsorgegedanken Rechnung zu tragen. Genaue Auswir-
kungen auf die Gesundheit des Menschen sind zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch nicht be-
kannt bzw. abgesichert. Gleichzeitig soll vermieden werden, dass durch das Erscheinungsbild der 
Anlagen eine negative optische Wirkung auf das Wohngebiet entstehen könnte. Die Bewohner 
könnten durch die Anlagen nachhaltig in ihrem Wohlbefinden beeinträchtigt werden, auch dann, 
wenn keine unmittelbare strahlentechnische Beeinträchtigung gegeben wäre. Ferner werden Ne-
benanlagen zur Erzeugung von Energie durch Windkraft gem. § 14 Abs. 1 Satz 1 BauNVO bzw. 
§ 14 Abs. 2 BauNVO ausgeschlossen, um Beeinträchtigungen des Orts- und Landschaftsbildes so-
wie Konflikte mit dem Naturraum in diesem Übergangsbereich zur freien Landschaft zu vermeiden. 
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  Die Festsetzung der maximal zulässigen Anzahl der Wohnungen in Wohngebäuden erfolgt aus 
städtebaulichen Gründen. Auf Grund des starken Bezuges des Baugebietes zu den naturnahen Räu-
men und seiner peripheren Lage im Gemeindegebiet wäre bei einer zu starken Bewohnerdichte mit 
einer Fehlentwicklung zu rechnen. Die Grundstücke sind auf Grund der o.g. Gesamtkonzeption nicht 
dafür vorgesehen, mit Gebäuden, die eine hohe Wohnungsanzahl aufweisen, bebaut zu werden. 
Gleiches gilt für die Erschließungs-Situation. Die innerhalb des Gebietes und im Umfeld geplanten 
bzw. vorhandenen Frei- und Begegnungsflächen sind auf eine Bebauung überwiegend mit Ein- bis 
Dreifamilienhäusern sowie Doppelhäusern ausgelegt. Die vorgenommenen Einschränkungen der 
Anzahl der Wohnungen sollen darüber hinaus verhindern, dass es zu einer zu starken Versiegelung 
der Freiflächen in dem gesamten Bereich kommt (Terrassen, Stellplätze, Zufahrten).  

  Der Ausschluss von oberirdischen Niederspannungs-Freileitungen erfolgt aus städtebaulichen Grün-
den. Neben den Anforderungen für die einzelnen Baugrundstücke und Gebäude werden dadurch 
für die Erschließungs-Träger Vorgaben zur Ausführung von (in der Regel neu zu errichtenden) An-
lagen getroffen, die dazu führen, dass diese sich in das hochwertige städtebauliche und landschaft-
liche Umfeld einfügen.  

  Auf die Festsetzung von maximalen Erdgeschoß-Fußbodenhöhen wird verzichtet. Dadurch entsteht 
ausreichend Flexiblität zur Einstellung der Gebäude im Gelände. Zusätzlich ist damit der Anreiz 
verbunden, zur Optimierung des innergebäudlichen Profils eine moderate Höhenlage des Erdge-
schoß-Fußbodens zu wählen. Durch die o.g. Fixierung auf Wand- und Firsthöhen bleiben Fehlent-
wicklungen ausgeschlossen. 

 

6.2.8  Infrastruktur und Gemeinbedarfsflächen 

  Eine Trafostation ist nicht erforderlich. Sollte dennoch eine Trafostation umgesetzt werden müssen, 
kann auf Grund des § 14 Abs. 2 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) eine solche Nebenanlage 
in der Ausnahme zugelassen werden, auch falls im Bebauungsplan keine besondere Fläche hierfür 
festgesetzt ist. 

  Eine Wertstoff-Insel innerhalb des überplanten Bereiches ist nicht erforderlich. Für den Orts-Teil 
sind bereits ausreichend Wertstoff-Inseln an geeigneten Stellen vorhanden. 

  Neben den o.g. Einrichtungen zur unmittelbaren Wohnumfeld-Verbesserung sind in räumlicher 
Nähe die wichtigen Infrastruktureinrichtungen der Gemeinde Baindt und des Orts-Teiles Marsweiler 
zu Fuß erreichbar (Schule, Kindergarten, Rathaus). 

 
 
 
6.2.9  Verkehrsanbindung und Verkehrsflächen 
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  Das auszuweisende Baugebiet ist über die Einmündung in die "Hirschstraße" hervorragend an das 
Verkehrsnetz angebunden. Weiterhin wird das Baugebiet über "Sulpacher Straße" zusätzlich er-
schlossen. Über die "Sulpacher Straße" besteht eine Anbindung an die Bundes-Straße 30 und die 
Landes-Straßen 284 und 314. 

  Die Anbindung an den öffentlichen Personen-Nahverkehr (ÖPNV) ist durch die Bushaltestelle im 
Bereich des Rathauses Baindt, der Bosch- und der Friesenhäuslestraße durch die Linien des Bo-
densee-Oberschwaben Verkehrsverbundes gegeben. Die nächstgelegenen Bahnhöfe liegen in 
Ravensburg und Weingarten. 

  Südwestlich des Planungsbereiches befindet sich ein Fuß- und Radweg, der von der Schule nach 
Sulpach verläuft. 

  Im Einmündungsbereich in die "Hirschstraße" ist die Verkehrs-Sicherheit durch Festsetzung von 
Sichtflächen und Ausrundungen gewährleistet. Die erforderlichen Sichtflächen entlang der "Sulpa-
cher Straße" sind nicht in den Geltungsbereich aufgenommen. Straßenlastträger ist die Gemeinde 
Baindt, demach sind hinsichtlich der Sicherung der Sichtflächen keine Probleme zu erwarten. Eine 
Anbindung von der "Rehstraße" ist für den motorisierten Verkehr ausgeschlossen. Auf diese Weise 
wird die Beeinträchtigung der südlich benachbarten Grundstücke so gering wie möglich gehalten. 

  Die innere Erschließung des Baugebietes erfolgt über eine Querverbindung zwischen der "Hirsch-
straße" und der "Sulpacher Straße". Diese Erschließungsform gewährleistet ein gleichmäßig ver-
teiltes Verkehrsaufkommen, so dass der Ortskern nicht übermäßig belastet wird. Eine Ausweisung 
als verkehrsberuhigte Zone ist nicht vorgesehen, jedoch gestalterische Maßnahmen zur Verkehrs-
Verlangsamung. Die Regelquerschnitte der Wege, der Sichtflächen sowie die Bemessung der Aus-
rundungen im Bereich der Einmündungen sind entsprechend der einschlägigen Richtlinien entwor-
fen. Dadurch ist die problemlose Benutzung durch dreiachsige Lkw (Einsatzfahrzeuge) sicherge-
stellt. Der an den maßgeblichen Stellen vorgesehene Regelquerschnitt von 5,50 m ist für einen 
Begegnungsfall von zwei Lkw bei verlangsamter Geschwindigkeit ausgelegt. 

6.2.10  Die Planung berücksichtigt die vorhandenen Fußwegebeziehungen und bindet diese in das Ge-
samtkonzept ein. Der Planungsbereich wird über eine direkte Wegeverbindung mit der "Rehstraße" 
an das südlich bestehende Wohnbaugebiet angeschlossen. Der bereits vorhandene Fuß- und Rad-
weg südwestlich des Planungsbereiches wird über die geplante Grünfläche fortgeführt und erfährt 
dadurch eine Aufwertung. Entlang der Erschließungsstraße des Planungsgebietes verläuft nördlich 
durchgehend ein Gehweg. 

 
6.2.11  Gebäudetypen 

  Durch die verschiedenen Gebäudetypen wird eine Anpassung bezüglich der einzelnen Kenngrößen 
(z.B. Grundfläche und Höhe) an die jeweilige städtebauliche Situation wie folgt erreicht: 
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   Typ 1 ist im Planungsbereich vorgesehen. Durch die begrenzte zulässige Grundflächenzahl (GRZ) 
von 0,30 fügt er sich in den Übergangsbereich zu der nach Süden anschließenden Wohnbe-
bauung und der nach Norden anschließenden Freifläche ein. Er ist als Einzel- und Doppelhaus 
in zweigeschoßiger Bauweise konzipiert. Die festgesetzte offene Bauweise beschränkt die Länge 
von Hauptgebäuden auf max. 50,00 m. Die Wohndichte wird durch die festgesetzte maximale 
Anzahl der Wohnungen bei Einzelhäusern auf drei Wohnungen und bei Doppelhaushälften auf 
2 Wohnungen beschränkt. Die dem Typ 1 zugeordneten Grundstücke besitzten somit eine über-
durchschnittliche Wohnqualität. Die Eignung als Doppelhaus sollte in jedem Fall individuell 
geprüft werden.  
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7  Begründung – Abarbeitung der Umweltbelange (§ 1 
Abs. 6 Nr. 7 BauGB), Konzept zur Grünordnung 

  

7.1  Umweltprüfung und Abarbeitung der Eingriffsregelung bei beschleunigtem Verfahren 
gem. § 13b BauGB 

7.1.1  Umweltprüfung  

  Die Durchführung einer Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB sowie die Erstellung eines Umwelt-
berichtes gem. § 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB sowie Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB ist nicht erfor-
derlich, da die Aufstellung des Bebauungsplanes "Geigensack Erweiterung" und die 7. Änderung 
des Bebauungsplanes "Bifang" im beschleunigten Verfahren (Bebauungspläne der Innenentwick-
lung) erfolgt (gem. § 13b i.V. mit §13a Abs.1 Satz 1 BauGB).  

 
7.1.2  Abarbeitung der Eingriffsregelung 

  Eingriffe, die auf Grund des Bebauungsplanes "Geigensack Erweiterung" und der 7. Änderung des 
Bebauungsplanes "Bifang" zu erwarten sind, gelten als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor 
der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig (gem. § 13b i.V. mit §13a Abs.1 Satz 1 
BauGB). Ein Ausgleich bzw. eine Abarbeitung der Eingriffs-Regelung ist somit nicht erforderlich. 

 
7.2  Abarbeitung der Umweltbelange (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB) 

7.2.1  Bestandsaufnahme  

  Das Plangebiet liegt am nördlichen Siedlungsrand des Ortsteils "Friesenhäusle" der Gemeinde 
Baindt und wird derzeit überwiegend als Ackerland intensiv bewirtschaftet. An den Acker schließen 
sich im Westen ein schmaler Wiesenstreifen und ein Waldrand an. Im Süden reicht das Plangebiet 
bis an die "Rehstraße", im Osten von der "Hirschstraße" bis zum Waldrand bzw. bis zur "Sulpacher 
Straße" im Westen. Im Norden grenzt das überplante Gebiet an die freie Landschaft an, die zu-
nächst von Grünland, weiter nördlich überwiegend von Ackerflächen geprägt wird. 

  Schutzgut Arten und Lebensräume und Biologische Vielfalt (Tiere und Pflanzen; § 1 Abs. 6 Nr. 7 
Buchst. a BauGB): Beim überwiegenden Teil der Flächen handelt es sich um intensiv genutztes 
Ackerland mit geringer Artenvielfalt. Daran schließt sich im Westen ein Waldsaum an, der auf 
Grund der angrenzenden intensiven landwirtschaftlichen Nutzung im Strauch- und Krautbereich 
aus einer relativ artenarmen Vegetation besteht. Dieser schmal ausgebildete Saumbereich (1 m bis 
3 m) setzt sich aus standortgerechten, heimischen Bäumen (z.B. Rot-Buche, Stiel-Eiche, Esche) 
und Sträuchern (z.B. Heckenkirsche, Schlehe) zusammen. Ein schmaler Streifen zwischen Acker 
und Wald sowie die Zufahrt von der Sulpacher Straße im Westen zum Acker sind als Intensivgrün-
land ausgebildet und teilweise durch Fahrspuren stark verdichtet. An der "Hirschstraße" (d.h. im 
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östlichen Teil des Plangebietes) befindet sich ein jüngerer Einzelbaum (Esche). Östlich und südlich 
befindet sich die äußerste Bauzeile des bestehenden Ortsrandes (Wohnbebauung). Im Norden 
schließen sich nach einem Streifen Grünland großflächige Ackerschläge an, innerhalb derer eine 
kleine Wiesenfläche mit etwa neun Obstbäumen liegt. Nach etwa 600 m beginnt im Norden die 
Bebauung des südlichen Ortsrands von Sulpach. Besondere Artenvorkommen (Arten der 'Roten Lis-
te', gesetzlich geschützte Arten, lokal oder regional bedeutsame Arten) sind nicht vorhanden bzw. 
nicht bekannt und auf Grund der intenisven Nutzung und mangels naturnaher strukturanreichern-
der Elemente nicht zu erwarten. 

  Schutzgebiete/Biotope (insb. § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. b BauGB): Rund 400 m westlich des Plange-
bietes verläuft mit dem Bampfen eine Teilfläche des FFH-Gebiets "Schussenbecken mit Tobelwäl-
dern südlich Blitzenreute" (Nr. 8223-311). Der westlich von Baindt verlaufende Bampfen ist unter 
dem Namen "Oberer Bampfen bei Sulpach" gem. § 30 BNatSchG als Biotop kartiert (Nr. 1-8123-
436-7013). Ein weiteres Biotop befindet sich rund 300 m nordöstlich des Plangebietes jenseits 
bestehender Bebauung ("Tobel bei Bühl, nördlich Baindt", Nr. 1-8123-436-7010). 

  Schutzgut Boden und Geologie (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Das Plangebiet liegt aus geo-
logischer Sicht im Bereich würmzeitlicher Moränensedimente. Nach der geologischen Karte 
(M 1: 50.000) werden diese glazigenen Ablagerungen von holozänen Abschwemmmassen über-
lagert (Material umgelagerter Kulturböden: meist wechselnd toniger oder sandiger, mehr oder we-
niger humoser und lokal schwach kalkhaltiger Schluff). Aus den Abschwemmmassen hat sich ge-
mäß der Bodenkarte (M 1: 50.000) ein Gley-Kolluvium entwickelt. Im äußersten westlichen und 
nördlichen Bereich (Wald/Waldrand und angrenzende Wiese) sind pseudovergleyte Parabrauner-
den zu erwarten, die sich aus den hier anstehenden tonig-schluffigen Beckensedimenten der Ha-
senweiler-Formation entwickelt haben. Nach dem geotechnischen Gutachten der Gesellschaft für 
Bohr- und Geotechnik BauGrund Süd in Bad Wurzach vom 18.01.2008 werden die im Untergrund 
anstehenden Moränensedimente von drei Bodenschichten bedeckt, beginnend mit den überwie-
gend tonigen Beckenablagerungen. Darüber folgen die durch Erosions- und Umlagerungsprozesse 
entstandenen, schluffig-feinsandigen Hangablagerungen (Abschwemmmassen). Ein schluffiger 
Mutterboden schließt die Bodenschichtung ab. Tragfähiger Baugrund findet sich in den Beckenab-
lagerungen. Da alle drei Schichten (Mutterboden, Hang- und Beckenablagerungen) als wassers-
tauende Schichten einzustufen sind, können hier lokale Sickerwässer auftreten. Bei den im Plan-
gebiet liegenden Flächen handelt sich überwiegend um offene bzw. unversiegelte Bodenflächen, 
die landwirtschaftlich genutzt werden (Acker). Lediglich im Bereich der teilweise in den Geltungs-
bereich aufgenommenen "Hirschstraße" im Osten ist der Boden weitestgehend versiegelt (asphal-
tiert) und damit mit Blick auf seine natürlichen Bodenfunktionen funktionslos. Nach dem o.g. ge-
otechnischen Gutachten kann davon ausgegangen werden, dass die überplanten Flächen eine ge-
ringe Versickerungs- und Grundwasserneubildungs-Funktion aufweisen. Ihre Funktion als Filter und 
Puffer für Schadstoffe sowie als Ausgleichskörper im Wasserkreislauf wird auf Grundlage der Bo-
denschätzungsdaten des Landesamtes für Geologie, Rohstoffe und Bergbau mit 3 von 4 ("hoch") 
bewertet. Als Standort für Kulturpflanzen haben die Flächen wegen des geringen Humusgehaltes 
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im Oberboden nur eine mittlere Bedeutung. Hinweise auf Altlasten gibt es nicht. Die Flächen sind 
aus geologischer Sicht für eine Bebauung geeignet. Mit landschaftstypischen und ortsüblichen Er-
schwernissen bei der Ausführung der Baumaßnahmen muss jedoch gerechnet werden. 

  Schutzgut Wasser/Wasserwirtschaft (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Oberflächengewässer 
kommen im Plangebiet nicht vor. Im Planungsbereich wurde kein Grundwasser angetroffen. Da 
zudem die filternden Deckschichten sehr gut ausgebildet sind, ist von einer geringen Empfindlich-
keit des Grundwassers gegenüber Schadstoffeinträgen auszugehen. Momentan fällt im Gebiet kein 
Schmutzwasser an. Das Niederschlagswasser versickert breitflächig über die belebte Bodenzone 
bzw. staut sich in den beiden nur schwach durchlässigen Bodenschichten "Hang- und Beckenabla-
gerungen". Da im nördlichen und nordwestlichen Anschluss das Gelände ansteigt, kann es bei 
Starkregenereignissen aus diesen Bereichen zu einem oberflächigen Zufluss von Hangwasser kom-
men. 

  Schutzgut Klima/Luft, Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a und h 
BauGB): Das Plangebiet befindet sich am nordwestlichen Rand des Schussenbeckens, das aus kli-
matischer Sicht noch dem Bodenseebecken, einer Unterheinheit des Rhein-Bodensee-Hügellands, 
zuzuordnen ist. Die Jahresniederschläge bewegen sich im Bereich um 850 mm, die Jahresmittel-
temperatur ist für Baindt (483m ü. NN) mit 8,6 C° angegeben. Das Schussental ist übergeordnet 
als Gebiet mit schlechter Durchlüftung und hoher Inversionshäufigkeit (über 200 Tage pro Jahr) 
klassifiziert. Durch die randliche Lage des Plangebietes zum Schussenbecken (etwa 3,5 km Entfer-
nung zur Schussen, über 25 m Höhendifferenz) sind hierdurch in der Ausgangssituation keine we-
sentlichen Vorbelastungen für das Plangebiet zu erkennen. Die offenen Flächen des Plangebietes 
dienen der lokalen Kaltluftproduktion. Laut der Klimaanalysekarte der "Regionalen Klimaanalyse 
Bodensee-Oberschwaben" (Prof. Dr. A. Schwab & D. Zachenbacher, PH Weingarten, im Auftrag des 
Regionalverbandes Bodensee-Oberschwaben, 2009) verläuft vom Altdorfer Wald über das Plange-
biet hinweg in Richtung (Süd-)westen ein Hangwindsystem mittlerer Windgeschwindigkeit (1-
2 m/s in 2 m über Grund). Die Klimaanalysekarte verzeichnet keinen Kaltluftstau am bestehenden 
Ortsrand im Süden. Messdaten zur Luftqualität liegen nicht vor. Durch die landwirtschaftliche Nut-
zung des Plangebietes kann es im angrenzenden Wohngebiet zeitweise zu belästigenden Geruchs- 
oder Staub-emissionen kommen (z.B. Ausbringen von Flüssigdung oder Pflanzenschutzmitteln). 
Darüber hinaus tragen jedoch die westlich angrenzenden Waldflächen zur Luftreinhaltung bei. Grö-
ßere Verkehrswege, die zu einer relevanten Schadstoffanreicherung in der Luft führen könnten, 
führen nicht in räumlicher Nähe des Plangebietes vorbei. Insgesamt ist wegen der Lage im ländli-
chen Raum von einer nur gering vorbelasteten Luftqualität auszugehen. 

  Schutzgut Landschaftsbild (Landschaft; § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Die Gemeinde Baindt 
liegt innerhalb des voralpinen Hügel- und Moorlandes im Naturraum des Bodenseebeckens. Beim 
Plangebiet handelt es sich um eine intensiv genutzte landwirtschaftliche Fläche (Ackerland) in 
nördlicher Ortsrandlage des Haupt-Ortes Baindt. Sie weist ein leichtes Gefälle Richtung Südwesten 
auf und ist auf Grund ihrer Nutzung und Strukturarmut nicht für die Erholung von Bedeutung. Im 
Osten und Süden schließt der überplante Bereich an die bereits bestehende Wohnbebauung an. 
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Das Plangebiet ist von Norden her gut einsehbar. Von der bestehenden Bebauung im Süden reicht 
die Sicht über den Ortsrand im Osten und die Ackerflächen im Norden bis hin bis zur eingewach-
senen Eingrünungsstruktur (Waldrand-Bereich) im Westen. 

  
7.2.2  Auswirkungen der Planung 

  Schutzgut Arten und Lebensräume und Biologische Vielfalt (Tiere und Pflanzen; § 1 Abs. 6 Nr. 7 
Buchst. a BauGB): Der Lebensraum der im Bereich des Ackers vorkommenden Tiere und Pflanzen 
geht durch die Bebauung und die damit einhergehende Versiegelung verloren. Die kleine Esche an 
der Hirschstraße wird möglicherweise gefällt. Da das Plangebiet am Ortsrand liegt, ist nicht mit der 
Zerschneidung von Lebensräumen zu rechnen. 

  Schutzgebiete/Biotope (insb. § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. b BauGB): Im Rahmen der Umweltprüfung 
wurde gem. § 34 Abs. 1 BNatSchG eine Vorprüfung zur Verträglichkeit des Vorhabens mit dem FFH-
Gebiet "Schussenbecken mit Tobelwäldern südlich Blitzenreute" durchgeführt. Bei Berücksichtigung 
der im Bebauungsplan festgesetzten Minimierungsmaßnahmen (insektenschonende Außenbe-
leuchtung und Photovoltaik-Anlagen sowie insbesondere Niederschlagswasserbewirtschaftung 
nach dem Stand der Technik) sind erhebliche Beeinträchtigungen der Schutz- und Erhaltungsziele 
des genannten FFH-Gebietes nicht zu erwarten (siehe FFH-Vorprüfung des Büros Sieber vom 
01.03.2017 sowie (für die aus einer bestehenden Planung übernommenen Hochwasserschutz-
maßnahmen im nördlichen Plangebiet) FFH-Vorprüfung von Dr. Klaus-Jürgen Maier, Maselheim, 
vom 27.07.2010). Eine weitere Verträglichkeitsprüfung gem. § 34 Abs. 1 BNatSchG ist daher nicht 
erforderlich. Die im Abstand von mehreren hundert Metern zum Plangebiet liegenden Biotope sind 
von der Planung nicht direkt betroffen. Der Drosselabfluss aus dem geplanten Retentionsfilterbe-
cken wird nach einer Fließstrecke von etwa 400 m in den Bampfen eingeleitet. Gemäß der o.g. 
FFH-Vorprüfung ergeben sich hieraus keine Beeinträchtigungen für das Gewässer. Weitere mittel-
bare Einwirkungen auf die genannten Biotope sind nicht zu erwarten. 

  Schutzgut Boden und Geologie (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Die landwirtschaftlichen Ertrags-
flächen gehen verloren. Während der Bauzeit wird ein großer Teil der Bodenflächen für Baustel-
leneinrichtungen und Baustraßen beansprucht sowie durch Staub- und u.U. auch Schadstoffemis-
sionen belastet. Auf Grund des leichten Geländegefälles kommt es zudem zu Bodenabtragungen 
und -aufschüttungen, was eine Veränderung des ursprünglichen Bodenprofils und -reliefs zur Folge 
hat und stellenweise zu Bodenverdichtungen führt. Die größte Beeinträchtigung der vorkommenden 
Böden entsteht jedoch infolge der Versiegelung durch die geplanten Baukörper und Verkehrsflä-
chen. In den versiegelten Bereichen kann keine der Bodenfunktionen (Standort für Kulturpflanzen, 
Filter und Puffer, Ausgleichskörper im Wasserhaushalt) mehr wahrgenommen werden. Bei festge-
setzten Grundflächenzahlen (GRZ) von 0,3 und 0,4 können in Verbindung mit den zulässigen Über-
schreitungen und den geplanten Verkehrsflächen bis zu etwa 1,22 ha des Plangebietes neu versie-
gelt werden. 
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  Schutzgut Wasser/Wasserwirtschaft (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Bauzeitliche Auswirkungen 
(z.B. Absenkungen des Grundwassers oder Schadstoffeintrag in bauzeitlich freigelegtes Grundwas-
ser) können auf Grund des großen Grundwasser-Flurabstandes ausgeschlossen werden. Die ge-
plante Wohnbebauung führt durch die mit ihr einhergehende Versiegelung zu einer weiteren Re-
duktion der bereits jetzt geringen Versickerungsleistung und Grundwasserspeisung. Da die Böden 
innerhalb des Plangebietes schon im Bestand nur schwach durchlässig sind, sind die Beeinträchti-
gungen des Schutzgutes Wasser unter Betrachtung der festgesetzten Vermeidungs- und Minimie-
rungsmaßnahmen insgesamt nicht erheblich. 

Durch die zusätzliche Bebauung erhöht sich die anfallende Abwassermenge. Das Schmutzwasser 
wird getrennt vom Niederschlagswasser gesammelt und dem Mischwasser-System der öffentlichen 
Abwasserentsorgung der Gemeinde Baindt zugeführt. Anschließend erfolgt eine Ableitung zur Ver-
bandskläranlage (mit vorgeschalteten Sammlern) des Abwasserzweckverbandes "Mittleres 
Schussental". Die Anlage ist ausreichend dimensioniert. Das auf den Straßenflächen anfallende 
Niederschlagswasser wird in das im westlichen Plangebiet vorgesehene Retentionsfilterbecken ein-
geleitet. Das Niederschlagswasser, das auf den Dach- und Hofflächen der privaten Baugrundstücke 
anfällt, ist in Retentionsanlagen zurückzuhalten, die auf dem jeweiligen Baugrundstück zu errich-
ten sind. Der Drosselabfluss und Notüberlauf dieser Anlagen wird über die öffentliche Regenwas-
serkanalisation dem o.g. Retentionsfilterbecken zugeführt. Der Drosselabfluss dieses Beckens er-
folgt in einen Wassergraben, der weiter westlich in den Oberen Bampfen mündet. 

Das Baugebiet wird an die Wasserleitungen des Zweckverbandes Wasserversorgung Baienfurt-
Baindt angeschlossen. Dadurch ist eine einwandfreie Trinkwasserversorgung gewährleistet. 

  Schutzgut Klima/Luft, Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a und h 
BauGB): Die Kaltluftentstehung wird im Plangebiet unterbunden und auf die angrenzenden Offen-
flächen beschränkt. Dafür entstehen im westlichen und nördlichen Plangebiet Grünflächen mit Bäu-
men und Sträuchern. Vor allem die Bäume können eine luftfilternde und klimaregulierende Wir-
kung haben. Unter Berücksichtigung der Bebauungsart (kleinteilige Wohnbebauung mit Gärten) 
entsteht damit für das Schutzgut Klima/Luft insgesamt keine wesentliche Beeinträchtigung. Bei 
Einhaltung der gültigen Wärmestandards und Einbau moderner Heizanlagen sind keine erhebli-
chen Umweltauswirkungen durch Schadstoffemissionen zu erwarten. Eine geringfügige Erhöhung 
der Vorbelastung umliegender Gebiete durch Abgase des Anliegerverkehrs ist jedoch möglich. Zu-
dem kann auch im neuen Baugebiet die weiterhin angrenzende landwirtschaftliche Nutzung zeit-
weise zu Geruchs-Belastungen oder zu Staubeinträgen führen. 

  Schutzgut Landschaftsbild (Landschaft; § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Die Erlebbarkeit des 
landschaftlichen Umfeldes erfährt durch die in Ortsrandlage geplanten Baukörper eine geringfügige 
Beeinträchtigung. Für die angrenzenden, bereits bebauten Grundstücke ist mit einer geringen Ein-
buße an der Erlebbarkeit des landschaftlichen Umfeldes zu rechnen (Ausblick auf die Wiesen- und 
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Ackerflächen). Die getroffenen grünordnerischen Festsetzungen und bauordnungsrechtlichen Vor-
schriften stellen jedoch sicher, dass die Auswirkungen auf die benachbarten Anlieger begrenzt blei-
ben und sich die neu hinzukommende Bebauung gut in die gewachsene dörfliche Struktur einfügt. 

  
7.2.3  Konzept zur Grünordnung 

  Das Konzept zur Grünordnung berücksichtigt den Bestand und die Auswirkungen der Planung wie 
folgt: 

  Zum Schutz nachtaktiver Insekten wird festgesetzt, dass als Außenbeleuchtung nur Leuchtentypen 
mit geringem Anteil an blauem und ultraviolettem Licht (z.B. Natriumdampf- oder LED-Lampen) 
mit einer maximalen Lichtpunkthöhe von 4,50 m verwendet werden dürfen. 

  Um fehlgeleitete Eiablagen von wassergebundenen Insekten zu vermeiden, sind nur solche Photo-
voltaik-Module zulässig, die weniger als 6 % Licht reflektieren (je Solarglasseite 3 %). Dies wird 
von Elementen erfüllt, die entspiegelt und monokristallin sind sowie deutliche Kreuzmuster aufwei-
sen. Elemente aus Strukturglas besitzen im Vergleich zu Floatglas deutliche Vorteile. 

  Der Waldabstandsbereich wird als öffentliche Grünfläche festgesetzt. In diesem Bereich sind der 
bestehende Waldtrauf zu erhalten und im Übergangsbereich zum Baugebiet Extensivwiesen zu 
entwickeln; ein großer Teil dieser Flächen dient als Retentionsfilterbecken für das Niederschlags-
wasser, das auf den befestigten Flächen des Baugebietes anfällt. Die Randbereiche des Beckens 
sowie die südlich anschließende Grünfläche sind punktuell mit Bäumen und Sträuchern zu bepflan-
zen. 

  Im Straßenraum ist die Pflanzung von fünf Bäumen vorgesehen. Auch auf den privaten Baugrund-
stücken ist eine Mindestzahl von Bäumen zu pflanzen, um die Durchgrünung und damit auch den 
Lebensraumwert des Baugebietes zu verbessern. 

  Um die Auswirkungen auf das Landschaftsbild zu minimieren werden die zulässigen Gebäudehöhen 
und -massen in Anlehnung an die Bestandsbebauung begrenzt; zudem sind die Dachfarben auf 
rote bis rotbraune sowie betongraue bis anthrazitgraue Töne beschränkt. Der Waldrand bleibt er-
halten und ist durch die vorgelagerte Grünfläche weiterhin landschaftsbildwirksam. Zusätzlich wird 
der Ortsrand durch die Grünflächen im Westen mit Bäumen und Sträuchern eingegrünt, so dass 
sich das geplante Baugebiet insgesamt gut in die Landschaft einfügt. 

  Für die Pflanzung von Bäumen und Sträuchern sind standortgerechte heimische Gehölze zu ver-
wenden. Dies verbessert das Lebensraum-Angebot vor allem für Kleinlebewesen und Vögel, denn 
einheimische Pflanzen bilden die Grundlage vieler Nahrungsketten. Ihre Verwendung dient daher 
auch der Erhaltung oder Verbesserung des Lebensraumes für Kleinlebewesen. 

  Gehölze, die als Zwischenwirt für die Erkrankungen im Obst- und Ackerbau gelten, speziell die in 
der Verordnung zur Bekämpfung der Feuerbrandkrankheit genannten, werden durch die Planung 
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ausgeschlossen. Hierdurch sollen Gefährdungen der im Umkreis bestehenden sowie der zu pflan-
zenden Gehölze vermieden werden. 

  Damit die privaten Zier- und Nutzgärten möglichst naturnah gestaltet werden sowie aus gestalte-
rischen Gründen werden Hecken aus Nadelgehölzen im Übergangsbereich zur freien Landschaft 
sowie in Bereichen, die an öffentliche Flächen angrenzen, ausgeschlossen. 

  Die Pflanzung von Sträuchern, die nicht in der Pflanzliste festgesetzt sind (z. B Ziersträucher), wird 
auf max. 5 % der Grundstücksfläche zugelassen. Auf diese Weise soll zu einem gewissen Grad auch 
eine Bepflanzung mit nicht heimischen Gehölzen ermöglicht werden, ohne dass Fehlentwicklungen 
hinsichtlich naturschutzfachlicher oder landschaftsästhetischer Belange zu erwarten sind. 

  Die Verwendung versickerungsfähiger Beläge für Stellplätze, Zufahrten u.a. untergeordnete Wege 
auf den privaten Baugrundstücken wird festgesetzt, um die Wasseraufnahmefähigkeit des Bodens 
weitestgehend zu erhalten und damit die Abnahme der Versickerungsleistung des Bodens durch 
die Versiegelung zu minimieren. 

  Oberflächen aus Zink, Titan-Zink, Kupfer oder Blei werden für baukonstruktive Elemente, die groß-
flächig mit Niederschlagswasser in Berührung kommen, zum Schutz des Bodens und des Grund-
wassers ausgeschlossen. 
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8  Begründung – Bauordnungsrechtlicher Teil  
  

8.1  Örtliche Bauvorschriften 

8.1.1  Regelungen über die Gestaltung der Gebäude 

  Für den Hauptbaukörper werden das Satteldach, das Pultdach und das Walmdach als zeitgemäße 
Dachformen angeboten. Die bestehenden Gebäude im überplanten Bereich weisen ebenfalls die-
selben Dachformen auf. Gleichzeitig sind Vorschriften zur Dachform getroffen, die eine auf den 
Einzelfall angepasste Bauform ermöglichen. Dies betrifft in erster Linie die untergeordneten Bau-
teile wie Dachgaupen, Garagen und Nebengebäude. Regelungen für grundstücksübergreifende Ge-
bäude mit einheitlicher Dachform und gleicher Firstrichtung (z.B. Doppel-, oder Reihenhaus) be-
züglich einer einheitlichen Dachneigung oder eines profilgleichen Anbaus werden nicht getroffen, 
da solche Regelungen erfahrungsgemäß Probleme im bauaufsichtlichen Verfahren nach sich zie-
hen. Die Einengung auf eine einzelne Gradzahl stellt hierfür ebenfalls keine sinnvolle Alternative 
dar. Die Regelungen für Dachaufbauten entbinden nicht von der Beachtung anderer bauordnungs-
rechtlicher Vorschriften, speziell den Vorschriften zu den Abstandsflächen und den Vorschriften zum 
Brandschutz. Die ausführliche Definition des Pultdaches kann im Baugenehmigungsverfahren die 
Entscheidung erleichtern, ob es sich bei dem Dach eines Vorhabens um ein Pultdach handelt und 
ob demnach die sonstigen Festsetzungen zum Pultdach greifen (Firsthöhe und Dachneigung). Um 
ein Pultdach handelt es sich, wenn mindestens 75 % aller Dach-Ebenen des jeweiligen Hauptge-
bäudes zueinander parallel sind. Die Fläche einer Dach-Ebene wird in der senkrechten Projektion 
auf die Fläche gemessen. 

 

 

 

 

  Das Spektrum für Dachneigungen ist im Sinne der Bauherrschaft breit gefasst. Es entspricht den 
ortsüblichen und landschaftstypischen Vorgaben und berücksichtigt zeitgemäße Bauformen. Durch 
die Festsetzung von Wand- und Firsthöhen ist die Möglichkeit ausgeschlossen, dass Gebäude eine 
nicht vertretbare Gesamthöhe erreichen könnten. Für das Satteldach wird eine Dachneigung von 
22°- 45°, für das Pultdach und das Walmdach eine Dachneigung von 12 - 35° ermöglicht. 

  Das Regelungs-Konzept für Gebäude-Anbauten (Widerkehre und Zwerchgiebel) und Dachaufbauten 
beschränkt sich auf Vorgaben zu den Ausmaßen und Abständen dieser Bauteile. Eine Koppelung 
mit der Gebäudelänge wird dabei vermieden, da die Gebäudelänge unter Umständen nicht ein-
deutig definierbar und damit bestimmbar ist. Ab einer Dachneigung von 26° sind Dachaufbauten 
zulässig. Für Dachneigungen unter 26° sind Dachgaupen nicht zulässig und in der Regel nicht 
erforderlich, bzw. nicht sinnvoll. Obwohl die Regelungen ein Maximum an Gestaltungsfreiheit und 
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Planungs-Sicherheit darstellen, kann davon ausgegangen werden, dass Beeinträchtigungen für das 
Ortsbild nicht zu erwarten sind.  

  Die Regelung über die Dachüberstände trägt dazu bei, landschaftsgebundenes Bauen umzusetzen. 
Zeitgemäße Bauformen werden hierdurch in keiner Weise ausgeschlossen. 

  Die Festsetzung einer max. Kniestockhöhe ist nicht erforderlich. Für die Gebäudehöhe sind Vorga-
ben zur Wand- und Firsthöhe ausreichend. 

  Die Vorschriften über Materialien und Farben orientieren sich einerseits an den umliegenden, land-
schaftsgebundenen Bauformen. Andererseits lassen sie der Bauherrschaft jedoch ausreichend ge-
stalterischen Spielraum. Die Beschränkung auf die Dachfarben Rot bis Rotbraun sowie Betongrau 
bis Anthrazitgrau führt zu einem homogenen und ruhigen Gesamtbild des Ortes. Die Farben fügen 
sich erfahrungsgemäß besonders gut in die landschaftliche Situation ein.  

  Auf die Festsetzung eines Längen-/Breiten-Verhältnisses für die Baukörper wird verzichtet. Aus den 
o.g. Gründen wäre auch hier der Vollzug auf Grund der u.U. nicht eindeutig bestimmbaren Bezugs-
Größen in Frage gestellt.  

  
8.2  Sonstige Regelungen 

8.2.1  Stellplätze und Garagen 

  Auf Grund der Lage des Gebietes im ländlichen Raum ist erfahrungsgemäß mit einer hohen Mobi-
lität der zu erwartenden jungen Familien zu rechnen. Um städtebauliche Fehlentwicklungen durch 
einen Mangel an Stellplätzen auszuschließen, hat sich die hier angewandte Regelung bewährt, da 
sie bereits bei sehr kleinen Wohnungsgrößen die Schwelle zum Nachweis von mehr als einem 
Stellplatz sieht. Die Verkehrsflächen so bemessen, dass den konkreten Erfordernissen des fließen-
den Verkehrs ausreichend Rechnung getragen ist. Die Belange des ruhenden Verkehrs sind insoweit 
berücksichtigt, als dass für den Besucherverkehr ausreichend Flächen zur Verfügung stehen. Es 
wurde hohen Wert auf eine wirtschaftlich bemessene Erschließung und eine geringe Versiegelung 
durch Verkehrsflächen gelegt. Die für die dort wohnende Bevölkerung erforderlichen Stellplätze 
können vom öffentlichen Verkehrsraum nicht aufgenommen werden, weshalb auf den privaten 
Flächen ausreichende Stellplätze nachgewiesen werden müssen. 

 



 Gemeinde Baindt    Bebauungsplan "Geigensack Erweiterung" und 7. Änderung des 
Bebauungsplanes "Bifang" und die örtlichen Bauvorschriften hierzu 

 Textteil mit 59 Seiten, Fassung vom 26.01.2018 

Seite 51 

9  Begründung – Sonstiges  
  

9.1  Maßnahmen und Zeitplan zur Verwirklichung 

9.1.1  Eine Veränderungssperre ist nicht erforderlich. 

9.1.2  Boden ordnende Maßnahmen (Grundstücks-Tausch, Umlegung) sind nicht erforderlich und nicht 
geplant. 

9.1.3  Die Gemeinde beabsichtigt, die überwiegenden Flächenanteile in ihr Eigentum zu bringen und an 
geeignete Bauwerber weiter zu veräußern. 

 
9.2  Wesentliche Auswirkungen 

9.2.1  Wesentliche Auswirkungen auf die gesamtgemeindliche Situation sind auf Grund des beschränkten 
Ausmaßes der zusätzlichen Bebauung nicht erkennbar. Die infrastrukturellen Einrichtungen sind 
geeignet, die zusätzlichen Einwohner zu versorgen. 

9.2.2  Für die bereits bebauten Grundstücke ist mit einer geringen Einbuße an der Erlebbarkeit der freien 
Landschaft sowie des städtebaulichen Umfeldes zu rechnen (z.B. Ausblick). Auf Grund der getroffe-
nen Festsetzungen (Höhenbeschränkungen, überbaubare Grundstücksflächen, Öffentliche Grünflä-
che im westlichen Bereich) sind diese Auswirkungen als akzeptabel zu bewerten. 

 
9.3  Kennwerte 

9.3.1  Fläche des Geltungsbereiches: 2,51 ha  

9.3.2  Flächenanteile: 

 
 Nutzung der Fläche Fläche in ha Anteil an der Gesamtfläche 

 Bauflächen als WA 1,42  56,6 %  

 öffentliche Verkehrsflächen  0,35  13,9 %  

 sonstige öffentliche Verkehrsflächen  0,03  1,2 %  

 öffentliche Grünflächen 0,71  28,3 %  

 

9.3.3  Verhältnis von Erschließungsfläche zur Nettobaufläche (innerhalb des Baugebietes): 26,8 % 
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9.4  Erschließung 

9.4.1  Abwasserbeseitigung durch Anschluss an: die öffentliche Abwasserentsorgung der Gemeinde Baindt 

9.4.2  Wasserversorgung durch Anschluss an: Zweckverbaind Baienfurt-Baindt 

9.4.3  Die Löschwasserversorgung wird durch eine entsprechende Dimensionierung der Wasserleitungen 
in Verbindung mit einer ausreichenden Anzahl von Hydranten sichergestellt.  

9.4.4  Stromversorgung durch Anschluss an: das Netz der EnBW 

9.4.5  Gasversorgung durch: Technische Werke Schussental (TWS), Ravensburg 

9.4.6  Müllentsorgung durch: die Müllabfuhr des Landkreises 

9.4.7  Die Gemeinde beabsichtigt, die anfallenden Kosten zur Herstellung der Erschließungsanlage nach 
BauGB (Straßen, Straßen-Entwässerung, Straßen-Beleuchtung) im Rahmen der Grundstücksveräu-
ßerung in Rechnung zu stellen (so genannte Ablöseverträge).  

 
9.5  Zusätzliche Informationen 

9.5.1  Planänderungen 

  Bei der Planänderung vom 10.10.2017 fanden die Überlegungen und Abwägungen aus der öf-
fentlichen Gemeinderats-Sitzung vom 10.10.2017 wie folgt Berücksichtigung.  

Für die in der Sitzung des Gemeinderates beschlossenen Inhalte wurde bereits vor der Sitzung eine 
vollständige Entwurfsfassung (Fassung vom 10.10.2017) zur Verdeutlichung der möglichen Än-
derungen ausgearbeitet. Die in der Gemeinderatssitzung vorgenommenen Änderungs-Beschlüsse 
im Rahmen der nun vorgenommenen Abwägungen sind mit den Inhalten dieser Entwurfsfassung 
identisch. Die Änderungen umfassen folgende Punkte (ausführliche Abwägungen sind im Sitzungs-
protokoll der Sitzung des Gemeinderates bzw. der Sitzungsvorlage der öffentlichen Sitzung des 
Gemeinderates vom 10.10.2017 enthalten): 

   Herausnahme der öffentlichen Grünfläche im Norden aus dem Geltungsbereich, Streichung der 
für diese Grünfläche getroffenen Festsetzungen (Pflanzgebote usw.) 

 Überarbeitung der Festsetzungen zur Behandlung von Niederschlagswasser sowie zum Retenti-
onsfilterbecken 

 Herausnahme der Festsetzung zur Zulässigkeit von Reihenhausbebauung 

 Streichung des Typs 2 mit Anpassung der Grundstücksaufteilung und Höhenfestsetzungen 

 Ergänzung der Festsetzung zu Pflanzungen in dem Baugebiet um den Zusatz, dass das Baum-
Pflanzgebot nicht für Grundstücke mit einer Fläche kleiner als 250 m² gilt 

 Streichung der Bauvorschrift zu den Mindestdachüberständen 
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 Streichung der Bauvorschrift zur vollständigen Begrünung von Pultdächern und Walmdächern 
mit einer Dachneigung von 12-15° 

 Festsetzung der Anzahl der Stellplätze auf 2 unabhängig vom Haustyp 

 Änderung der Hinweise zu grundwasserdichten Untergeschoßen sowie zu Retentionsanlagen für 
Niederschlagswasser und Bodenschutz 

 Ergänzung des Hinweises zum Brandschutz 

 Überarbeitung der Verweise auf die Rechtsgrundlagen 

 Änderungen und Ergänzungen bei der Begründung 

 redaktionelle Änderungen und Ergänzungen 

  

9.5.2  Planänderungen 

  Bei der Planänderung vom 26.01.2018 fanden die Überlegungen und Abwägungen aus der öf-
fentlichen Gemeinderats-Sitzung vom 06.03.2018 wie folgt Berücksichtigung.  

Für die in der Sitzung des Gemeinderates beschlossenen Inhalte wurde bereits vor der Sitzung eine 
vollständige Entwurfsfassung (Fassung vom 26.01.2018) zur Verdeutlichung der möglichen Än-
derungen ausgearbeitet. Die in der Gemeinderatssitzung vorgenommenen Änderungs-Beschlüsse 
im Rahmen der nun vorgenommenen Abwägungen sind mit den Inhalten dieser Entwurfsfassung 
identisch. Die Änderungen umfassen folgende Punkte (ausführliche Abwägungen sind im Sitzungs-
protokoll der Sitzung des Gemeinderates bzw. der Sitzungsvorlage der öffentlichen Sitzung des 
Gemeinderates vom 06.03.2018 enthalten): 

   Aktualisierung der Fesetzung zur Behandlung von Niederschlagswasser 

 Streichung der Ziffer 2.22 

 Streichung der Ziffer 2.8 

 Redaktionelle Änderungen in der Begründung 
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10   Begründung – Auszug aus übergeordneten Planun-
gen 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ausschnitt aus dem Lan-
desentwicklungs-
plan  2002 Baden-Würt-
temberg, Karte 1"Raum-
kategorien"; Darstellung 
als "Randzone um einen 
Verdichtungsraum" 

Ausschnitt aus dem Regi-
onalplan Bodensee Ober-
schwaben, Karte Sied-
lung; Ausweisung der Ge-
meinde als "Siedlungsbe-
reich (Siedlungsschwer-
punkt)" 
 

Ausschnitt aus dem 
rechtsgültigen Flächen-
nutzungsplan; Darstellung 
als "Wohnbaufläche (W) 
in Planung" 
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11   Begründung – Bilddokumentation 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blick von Nordwesten 
Richtung Südosten auf 
das Planungsgebiet; im 
Hintergrund die beste-
hende Wohnbebauung 

Blick von Südosten Rich-
tung Nordwesten auf das 
Planungsgebiet; im Hin-
tergrund der bestehende 
Waldrand 
 

Blick von Westen auf die 
südlich angrenzende 
"Rehstraße" und die be-
stehende Wohnbebauung 












